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Aus den Berichten
des Fidgenossischen Gesundheitsamtes und der kantonalen Aufsichts-
hehorden, Untersuehungsanstalten und Lebensmittelinspektoren
iiber die Ausfiihrung des Lebensmittelgesetzes und der Gesetze hetreffend
das Absinth- und Kunstweinverbot im Jahre 1931.

A. Bericht des Eidgendssischen Gesundheitsamtes.

a) Gesetzgebung und Allgemeines.

1. Die eidgendssische Lebensmittelverordnung (LMV) vom 23. Februar
1926 hat durch unsern Beschluss vom 20. November 1931, mit Wirk-
samkeit vom 1. Dezember 1931, wiederum durchgreifende Aenderungen
und Erginzungen erfahren. Sie wurden veranlasst, einmal durch die
Interpellation Savoy vom 13. Juni 1930 im Stinderat, dann durch Ein-
gaben verschiedener Interessenverbinde und schliesslich durch die Not-
wendigkeit, fiir den Verkehr mit gewissen Neuerscheinungen auf dem
Lebensmittelmarkte auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen eine
gesetzliche Regelung zu suchen.

Der Interpellation Savoy betreffend Qualititstérderung der Milch
zufolge wurden im Einverstdndnis mit der Abteilung fiir Landwirtschaft
des Volkswirtschaftsdepartements und den milchwirtschattlichen Ver-
binden eine Anzahl der wesentlichsten Bestimmungen des von diesen
Verbianden aufgestellten Milchlieferungsregulativs in die Lebensmittel-
verordnung hiniibergenommen. Wir haben iiber die Vorarbeiten zu dieser
Regelung bereits in unserem letztjihrigen Berichte referiert und dabei
darauf aufmerksam gemacht, dass es bei der Aufstellung neuer Vor-
schriften allein nicht sein Bewenden haben kann. Viel wird vom guten
Willen und der Einsicht der Milchproduzenten und von der Art der Kon-
trolle abhéngen. Mit dem Interpellanten erwarten auch wir von der
richtigen und konsequenten Durchiiihrung der nunmehrigen, strengeren
Vorschriften der Art. 21 und 22 der LMV iiber die Fiitterung und Hal-
tung der Milchtiere und der Einsetzung der geeigneten Kontrollorgane
eine erhebliche Forderung der Qualitit sowohl der Kiserei- als auch
der Konsummilch.

Der von Herrn Revaclier mit seiner am 21. September 1931 im
Nationalrat eingebrachten Motion gestellten Forderung entsprechend,
wurde in den Art. 58 und 70 LMV vorgeschrieben, dass der Prozentgehalt
an Butterfett in butterhaltigen Margarine- und Speisefettmischungen, der
schon nach den bisherigen Vorschriften mindestens 100/ betragen muss,
auf Packungen, in Prospekten und Reklamen angegeben werden miisse.
Der weiteren Forderung des Motiondrs, dass untersagt werden solle,
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Ersatzmitteln von Butter das Aussehen und die Farbe von Butter zu
geben, konnte nicht entsprochen werden.

Durch die Streichung des Art. 95 wurde der Zusatz von minerali-
schen, meist durch Sauerstoffabgabe wirkender Substanzen zu Backmehl
wegen der Moglichkeit von Gesundheitsgefihrdungen verboten.

Zur Verhiitung von gesundheitlichen Schadigungen durch kosmetische
Mittel, die Stoffe von unbekannter oder umstrittener, physiologischer
Wirkung enthalten, wurden durch eine neue Fassung des Art. 345 die
Hersteller oder Verkdufer derartiger Mittel zur Vorlage eines Gutachtens
eines schweizerischen staatlichen Institutes verpflichtet, bevor sie die
betreffenden Mittel in den Verkehr bringen diirfen.

2. Im Verkehr mit Lebensmitteln, die zu Recht oder zu Unrecht
als vitaminhaltig angeboten werden, ist, der Wirkunz des durch unsern
Beschluss vom 22. Juli 1930 erginzten Art. 10 der LMV zufolge, nun
die beabsichtigte Ordnung eingetreten. Weitaus die meisten Hersteller
oder Verkdufer solcher Lebensmittel haben auf die vorgeschriebene
Untersuchung und damit auch auf den Hinweis auf den angeblichen
Vitamingehalt ihrer Produakte verzichtet und nur angemessene Fristen
zum Aufbrauchen ihrer Vorrite an Packungsmaterial und Prospekten
usw. verlangt und erhalten. So blieben nur noch verhiltnismissig wenige
derartige Erzeugnisse iibrig, deren Untersuchung auf den Vitamingehalt
bereits im Gange oder in Vorbereitung ist und die periodisch nachgepriift
werden miissen.

Dank dem Entgegenkommen der Regierungen der Kantone Basel-
stadt und Waadt stehen den Kantonen nun als Untersuchungsstellen
fiir vitaminhaltige Lebensmittel die physiologisch-chemische Anstalt der
Universitdt Basel und das medizinisch-physiologische Institut der Uni-
versitit Lausanne zur Verfiigung, die fiir diesen Teil ihrer Tatigkeit
als Annexinstitute der betreffenden kantonalen Lebensmitteluntersu-
chungsanstalten aufzufassen sind, in deren Jahresrechnungen jeweils auch
die Auslagen jener Institute, soweit sie Vitaminuntersuchungen betreffen,
aufgefiihrt werden. Die Gebiihrentarife unterliegen der Genehmigung des
Bundesrates. Wie bereits im letztjahrigen Berichte erwihnt, bedingen
die besondere Art der Priifungen auf Vitamine durch langwierige Tierver-
suche und stéindige Bereitschaft der betreffenden Institute erhebliche
Auslagen, zu deren Deckung vorldufiz dem Institut in Basel ein fester
jahrlicher Beitrag von Fr. 5000 zugesichert worden ist. Eine gleichhoha
Subvention wird auch dem westschweizerischen Institut auszurichten
sein, wenn es seine Tatigkeit aufgenommen haben wird.

3. Die zum Schutze der einheimischen Eierproduktion gegen die
illoyale Konkurrenz der Fremdeier im Jahre 1930 erlassenen Vorschriften
iber die Stempelung der Importeier (Art. 119 LMV) haben sich noch
nicht allerorts durchzusetzen vermocht. Der Nachweis, ob ungestempelte



286
Eier inlindischer oder fremder Herkunft sind, wird nicht immer mit
Sicherheit zu fithren sein, solange sich die einheimischen Eierproduzenten
nicht zu einer restlosen Stempelung auch der Inlandeier entschliessen
konnen. Besondere Schwierigkeiten sind der Durchfithrung der Stem-
pelungsvorschriften speziell auch daraus erwachsen, dass die aus dem
kleinen Grenzverkehr stammenden Eier von der Stempelungspflicht be-
freit werden mussten. An verschiedenen Grenzorten scheint der Begriff
«kleiner Grenzverkehr» seitens der ausldndischen Hindler nicht in dem
engen Sinne ausgelegt zu werden, der ihm nach Art. 58 des Zollgesetzes
und Art. 25 des zugehorigen Vollziehungsreglementes, auch nach Auf-
fassung der Zollverwaltung gegeben werden muss. Danach fallen zum
Wiederverkauf bestimmte Eier nicht mehr unter die Ausnahmebestim-
mungen, die fiir den kleinen Grenzverkehr gelten, miissen also vom
Wiederverkduter gestempelt werden. Die kantonalen Kontrollorgane der
in Betracht fallenden Grenzkantone sind entsprechend verstandigt worden.
Uebrigens steht eine griindliche Aenderung der jetzt geltenden Stem-
pelungsvorschriften fiir Importeier durch die im Dezember 1931 in
Briissel abgeschlossenen Konvention zu einer internationalen Regelung
der Eierstempelung in Aussicht. An der betreffenden von 27 Staaten be-
schickten internationalen Konferenz war auch die Schweiz durch 2 Dele-
gierte vertreten. Die Konvention enthélt die Richtlinien, an die sich
die unterzeichneten Staaten fiir den Fall zu halten haben, dass sie nur
noch mit dem Stempel des Herkunftslandes versehene Eier zur Einfuhr
zulassen wollen, und vereinbart im fernern die Art und Grosse der
Stempelaufschriften sowohl fir frische als fiir Kiihlhaus- und konser-
vierte, d. h. chemisch behandelte Eier. Die Konvention ist von 11 Staaten,
worunter auch der Schweiz, unterzeichnet worden und tritt 6 Monate
nach ihrer Ratifizierung durch 5 Staaten in Kraft. Leider sind einige
Hauptexportlander, wie Bulgarien, Ruménien, Ungarn und Polen, der Kon-
vention nicht beigetreten. Sie werden sich aber mit ihren Exporten den
Vorschriften der Importlinder wohl anpassen miissen. Fiir die Schweiz
wird der Zeitpunkt zur Aenderung ihrer bisherigen Vorschriften, die
die Stempelung im Inlande vorsehen, erst gekommen sein, wenn ihre
Nachbarlander, namentlich Deutschland und Frankreich, die Stempelung
vor der Einfuhr vorgeschrieben haben werden.

4. Von der Vorlegung eines Entwurfes zu einem Bundesgesetz be-
treffend die Regelung der Trinkwasserversorgung und die Ausrichtung von
Bundessubventionen fiir die Sanierung nicht einwandfreier oder fiir die
Erstellung neuer Trinkwasseranlagen in finanzschwachen Gemeinden (ver-
gleiche die Eingabe der Sanitétsdirektorenkonferenz vom 8. November
1929) glauben wir, wenigstens vorldufig, absehen zu sollen. Die Kon-
trolle des Trinkwassers und der Trinkwasseranlagen bildet schon jetzt
eines der Haupttitigkaitsgebiete der amtlichen Lebensmitteluntersuch-
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ungsanstalten, und fiir die Bewilligung neuer Subventionen erscheint der
jetzige Zeitpunkt nicht als geeignet, um so weniger, als beziigliche Ge-
suche von Gemeinden oder Kantonen bis jetzt nicht vorliegen. Durch
die vom Gesundheitsamt angestellten Erhebungen (vergl. den Bericht
von 1930) hat sich iiberdies ergeben, dass der Stand der Trinkwasser-
anlagen in unserem Lande ein befriedigender ist und dass verhiltnis-
méssig nur wenige Gemeinden (125 von 2568) eine Erweiterung ihrer
bestehenden Trinkwasserversorgung fiir notwendig halten, wihrend heute
schon 2496 Gemeinden {iber zentrale Versorgungsanlagen verfiigen.

5. Durch die im Nationalrat am 5. Juni 1931 eingebrachte Inter-
pellation Revaclier ist neuerdings die Frage aufgeworfen worden, wie
der Einfuhr gallisierter, d. h. mit Zuckerwasser gestreckter Weine aus
Deutschland und dem Elsass zu begegnen sei. Dem Interpellanten konnte
mitgeteilt werden, dass die eidgendssischen und kantonalen Kontroll-
organe bereits im Jahre 1929 auf das Verbot der Herstellung und der
Einfuhr derartiger Weine aufmerksam gemacht worden sind. Die Grenz-
organe hatten Weisung, Sendungen von deutschen und elsissischen
Weinen den amtlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten regelmissig
zu melden, und diese letzteren waren angewiesen, solche Sendungen ein-
gehend zu untersuchen. Als der Gallisierung verdichtiz wurde nur eine
einzige, aus dem Elsass stammende Sendung gemeldet; die Beanstandung
liess sich aber nachtriglich nicht aufrechterhalten. Der Wunsch des
Interpellanten nach einer Verscharfung der Kontrolle ist an die kanto-
nalen Aufsichtsbehorden der in Betracht kommenden Kantone weiter-
geleitet worden, und im weitern wurde verlangt, dass jeder Importeur
deutscher oder elsidssischer Weine ein amtliches Zeugnis iiber die Natur-
reinheit der von ihm in die Schweiz eingefiihrten Weine jeder Sendung
beizulegen habe, wobei die eingehende Untersuchung dieser Sendungen
vorbehalten bleibt.

6. Ebenfalls den Verkehr mit Wein und mit anderen alkoholischen
Getréinken betraf die im Nationalrat am 23. September 1931 gestellte
Kleine Anfrage Miihlebach. In der Beantwortung dieser Anfrage konnte
nicht in Abrede gestellt werden, dass verschnittene Weine und Brannt-
weine oft unter unrichtiger Bezeichnung ausgeschenkt oder sonstwie ver-
kauft werden. Die gesetzlichen Vorschriften {iber die Kennzeichnung von
Verschnitten sind ausreichend und bediirfen keiner Erweiterung. Auch
die Kontrolle ist unabldssiz bemiiht, derartige Uebertretungen aufzu-
decken und zu ahnden. Trotz dieser Vorschriften und trotz der inten-
siven Kontrolle entfiallt ungefihr der vierte Teil aller Weinbeanstandungen
immer noch auf unrichtige Deklarationen. Bei den Branntweinen war
der Prozentsatz namentlich in Jahren schlechter Kirschenernten noch
héher. Eine weitere Ausdehnung der Kontrolle ist mit dem zur Ver-
fiigung stehenden Personal und den Mitteln zurzeit leider nicht mdoglich.
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7. Die LMV vom 23. Februar 1926 verbietet mit wenigen Ausnahmen
das Hausieren mit Lebensmitteln. Ein Bundesratsbeschluss vom 1. Mai
1928 umschreibt den Begriff des Hausierens im Sinne der LMV. Die
von einer kantonalen Aufsichtsbehorde gestellte Frage, ob die sogenannte
Kundenbedienung, d. h. das Vorweisen von Mustern zur Gewinnung von
Bestellungen und die Ueberweisung der aufgenommenen Bestellungen an
die liefernde Firma, dem Hausieren gleichzustellen sei, wurde von der
Justizabteilung und des Justiz- und Polizeidepartements verneinend beant-
wortet. Wohl aber sei die von einzelnen Lebensmittelgeschiften ver-
suchte Methode des Bereisens und der kurz darauf erfolgenden Abliefe-
rung bestellter Waren aus einem mitgebrachten Vorrat als Hausieren
im Sinne der LMV aufzufassen.

8. Art. 10 der LMV verbietet fiir Lebensmittel die Verwendung von
Bezeichnungen und Angaben, die auf eine krankheitsverhiitende oder
-heilende oder auf eine giinstigere gesundheitsfordernde Wirkung schlies-
sen lassen, als sie dem betreffenden Lebensmittel von Natur aus zukommt.

Der Verkehr mit Heilmitteln, Geheimmitteln und medizinischen Spe-
zialititen unterliegt den Vorschriften der Pharmakopoe und der Medizinal-
gesetzgebung der Kantone, von denen die Mehrzahl einer interkantonalen
Vereinbarung beigetreten ist. Als begutachtende Instanz haben diese Ver-
einbarungskantone die internationale Kontrollstelle in Ziirich geschaffen.

Bei Ausiibung der Kontrolle der Lebensmittel und Gebrauchsgegen-
stinde auf Grund der Lebensmittelgesetzgebung einerseits und durch die
interkantonale Kontrollstelle anderseits haben sich nun 6fters Unklar-
heiten dariiber ergeben, ob Waren mit gesundheitlichen Anpreisungen
der Lebensmittel- oder aber der Heilmittelgesetzgebung oder allenfalls
beiden zu unterstellen seien. Im besonderen Masse galt das fiir die soge-
nannten diftetischen N#&hrpriparate und fiir gewisse kosmetische Mittel.

Zur Behebung dieser Unklarheitea bestellte die Konferenz der Ver-
einbarungskantone in ihrer Sitzung vom Mérz 1931 eine Kommission,
die unter Leitung des Eidgenossischen Gesundheitsamtes in mehreren
Konferenzen Richtlinien zur Abklirung der Begriffe Lebensmittel und Heil-
mittel aufstellte, aus denen nun klar hervorgeht, welche Erzeugnisse
und Waren der Lebensmittelgesetzgebung einerseits und der Heilmittel-
gesetzgebung anderseits unterstehen. Zweifelhatte Falle sollen durch
eine gemischte, von den Vereinbarungskantonen einzusetzende und vom
Direktor des Eidgenossischen Gesundheitsamtes geleitete Kommission
begutachtet werden.

9. Die dem sch‘vv‘eizerischen Verein analytischer Chemiker iibertragene
Revision der 3. Auflage des Schweizerischen Lebensmittelbuches ist wider
Erwarten auf Ende des Berichtjahres noch nicht zum Abschluss gelangt.
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In Vorbereitung ist ferner die Festsetzung von Untersuchungs-
methoden und von Beurteilungsnormen fiir Tabak und Tabakerzeugnisse,
namentlich mit Riicksicht auf deren Nikotingehalt.

10. Die in Art. 56, Abs. 2, des Lebensmittelgesetzes vorgesehene
bundesritliche Genehmigung wurde folgenden kantonalen Erlassen erteilt:
a) der am 24. September 1931 vom Regierungsrat des Kantons Ziirich
beschlossenen Abdnderung der Vollziehungsverordnung des Kantons
Ziirich iiber den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegen-

stdnden vom 6. August 1926;

b) der am 2. Oktober 1931 vom Regierungsrat des Kantons Bern er-
lassenen Verordnung iiber die Kontrolle der Weinmoste und Fremd-
weine im Herbst 1931.

Die im letztjahrigen Berichte erwihnte, beim Bundesgericht einge-
legte und von diesem an den Bundesrat geleitete Beschwerde des Ver-
bandes Schweizerischer Weinimporteure und des Schweizerischen Wein-
héndlerverbandes gegen die von den westschweizerischen weinbautrei-
benden Kantonen erlassenen temporiren Verbote der Vornahme von Ver-
schnitten mit Fremdwein ist auch vom Bundesrat abgewiesen worden.

11. Zwei Gesuchen um Bewilligung zur Herstellung von Ausfuhr-
lebensmitteln im Sinne des BRB vom 1. Mai 1928 wurde entsprochen.

b) Das Laboratorium des Gesundheitsamtes

bearbeitete wie gewohnt die laufenden administrativen Geschifte der
Lebensmittelkontrolle an der Grenze und im Inland und verdffentlichte
in den «Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und
Hygiene» 11 Originalarbeiten, wovon 10 aus dem chemischen und 1 aus
dem hygienisch-bakteriologischen ILaboratorium.

Fir eidgenossische Behorden und Amtsstellen wurden in 18 Auf-
tragen 31 Objekte untersucht.

Die Sektion Lebensmittelkontrolle des Gesundheitsamtes beteiligte
sich an der I. Schweizerischen Ausstellung fir Hygiene und Sport,
«Hyspa», unter Mitwirkung einiger amtlicher Liebensmitteluntersuchungs-
anstalten und 4 schweizerischer Firmen fiir Laboratoriumsbedarf mit
einer Schaustellung von Einrichtungen und Apparaten, wie sie in einem
modernen Lebensmitteluntersuchungslaboratorium zur Verwendung ge-
langen, und von einer Serie der Praxis entnommener Proben verdorbener
und verfilschter oder sonstwie vorschriftswidrig beschaffener Lebens-
mittel und Gebrauchsgegenstinde. Die Auswirkungen der Lebensmittel-
kontrolle seit Inkrafttreten des eidgendssischen Lebensmittelgesetzes
wurden in graphischer Darstellung gezeigt.

Im Laboratorium macht sich allméhlich ein empfindlicher Mangel
namentlich an kleineren Untersuchungsriumen fiir Spezialzwecke und an
Aufbewahrungsmoglichkeiten fiir Apparate bemerkbar.
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¢) Lebensmittelchemiker-Priifungen.

Die Ergidnzungsprifung in Botanik und Geologie hat bestanden Herr
Dr. Rudolf Jahn, Chemiker am kantonalen Laboratorium in Bern.

d) Kontrolle der Lebensmittel (ausgenommen Fleisch) und der Gebrauchs-
gegenstinde in den Kantonen und an der Grenze.

1. In den Kantonen.

Ueber die Durchfiihrung der lebensmittelpolizeilichen Vorschriften
in den ihnen zugewiesenen Kontrollgebieten und die Untersuchungstitig-
keit liegen Berichte sémtlicher 20 kantonalen und stédtischen Lebens-
mitteluntersuchungsanstalten vor. Fiir die Berichterstattung hatten sich
die Kantone an ein von uns neu vorgeschriebenes, iibersichtlicheres und
einfacheres Schema zu halten, das auch die Ergebnisse der ambulanten
Kontrolle besser zum Ausdruck bringt. Wie frither, kdnnen wir auch
dieses Jahr mit Befriedigung feststellen, dass die Inlandkontrolle eifrig
und gewissenhaft durchgefiihrt worden ist und dass der Erfolz den im
Interesse der Volksgesundheit und zur Verhiitung von Tduschungen im
Verkehr angewendeten Mitteln durchaus entsprochen hat. Daneben werden
die Dienste der Laboratorien hiufig auch von Gerichts- und Administrativ-
behorden fiir kriminelle und technische Untersuchungen und in immer
steigendem Masse auch von Privaten in Anspruch genommen.

Wie aus den nachfolgenden Tabellen V und VI hervorgeht, gelangten
im Berichtjahre 101875 (Vorjahr 104194) Lebensmittelproben und 2067
(Vorjahr 2206) Proben von kontrollpflichtigen Gebrauchs- und Verbrauchs-
gegenstdnden zur Untersuchung. Beanstandet wurden 11392 (Vorjahr
13402) = 11,206 (Vorjahr 12,8690n) Lebensmittel und 487 (Vorjahr
531) = 23,600 (Vorjahr 24,07) Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstinde.

Ueber die Ursachen des Jahr fiir Jahr nahezu gleichbleibenden Pro-
zentsatzes der Beanstandungen haben wir uns bereits im letztjihrigen
Berichte gedussert.

Hauptuntersuchungsobjekte bildeten von Lebensmitteln auch dieses
Jahr wieder Milch, Wein und Trinkwasser und von Gebrauchs- und Ver-
brauchsgegenstéinden Geschirre und Gefidsse, die auf den Bleigehalt der
Glasur gepriift werden mussten, und kosmetische Mittel bezw. deren
Umbhiillung.

Die Beanstandungsgriinde sind im wesentlichen diesclben geblieben
wie in den vorangehenden Jahren, so dass auf die friiheren Berichte ver-
wiesen werden kann. Bei Milch waren es namentlich wieder Wasserungen,
die immer noch verhiltnisméssig hdufig und oft in hohen Prozentsitzen
(bis zu 1800/) vorkommen. Ueber den Schmutzgehalt der Milch lauten die
Berichte aus den Kantonen verschieden. Einige melden eine wesentliche
Besserung, die aber vielleicht lediglich dem Umstande zuzuschreiben ist,
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dass die Milch vor der Ablieferung in die Milchsammelstelle trotz Verbot
filtriert wird. Andere Kantone verzeichnen immer noch sehr hohe Pro-
zentsitze von Beanstandung wegen Schmutzgehalt (9—1804 der unter-
suchten Proben). Die Untersuchung von Milch auf Herkunft von kranken
Kiihen wird jetzt fast in allen Laboratorien systematisch durchgefiihrt.
Einzelne Kantone melden verhéltnismissic hohe Beanstandungszitfern,
z. B. 179 von 2155 auf den Gesundheitszustand untersuchter Proben.

FEine auf Wunsch der Schweizerischen K#seunion durchgefiihrte Iir-
hebung iiber den Fettgehalt auslindischer, ohne Anzabe des Fettgehaltes
eingefiihrter und verkaufter Kéase ergab, dass mit ganz vereinzelten Aus-
nahmen alle diese Sendungen vollfett waren, also nicht mit einer beson-
deren Fettgehaltsangabe zu versehen sein brauchten. Immerhin erscheint
eine andauernde und planmissige Kontrolle in dieser Richtung als an-
gezeigt.

Die Beanstandungen von Fleischwaren erfolgten teilweise wegen
Verdorbenheit, teils wegen eines verbotenen Mehlzusatzes (bis zu 59)
oder kiinstlicher Firbung von Wursthiillen, mit der unter Umsténden
eine nachteilige Verinderung verdeckt werden kann.

Recht selten waren die Beanstandungen von Speisefetten und Speise-
olen. |

Fiir Biichsenkonserven, die eine Firma aus getrockneten Friichten
oder Gemiisen herstellte, verlangt die neue Fassung des Art. 132 aus-
driickliche Kennzeichnung des verwendeten Rohmaterials und verbietet
die Anbringung von Abbildungen frischer Friichte oder Gemiise auf den
Packungen usw.

Auf dem Gebiete der Pilzkontrolle ist durch die damit betrauten
Sachverstindigen recht fruchtbare Arbeit geleistet worden. Vorschlige
der Schweizerischen Vereinigung amtlicher Pilzkontrolleure fiir eine Aus-
dehnung der Kontrolle auch auf die getrockneten und eingemachten Pilze
werden noch naher gepriift.

Hie und da tauchen im Handel wieder die nach der Verordnung ver-
botenen Honigpulver unter Phantasienamen wie «Melata» usw. auf. Die
von der Grenze gemeldeten auslindischen Honige erwiesen sich bei der
Untersuchung mit wenigen Ausnahmen als normal. Es ist Sache der
Inlandkontrolle, dafiir zu sorgen, dass diese Sendungen auch im Klein-
verkehr als «auslindisch» gekennzeichnet werden, was aber noch nicht
durchwegs geschieht.

Besondere Aufmerksamkeit ist auch im Berichtjahre wieder der
Trinkwasserkontrolle geschenkt worden (5412 Proben). Ueber die Bean-
standungsgriinde kann im wesentlichen auf die entsprechenden Ausfiih-
rungen im letztjihrigen Berichte verwiesen werden. Neu geregelt werden
miissen die Anforderungen an natiirliche und kiinstliche Mineralwésser
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und aus diesen sowie aus gewohnlichem Wasser hergestellte kohlen-
saure, ungesiisste und gesiisste Getridnke.

Zum Teil infolge der im Schosse Ihrer Behorde eingebrachten Inter-
pellationen und Kleinen Anfragen waren die Lebensmitteluntersuchungs-
anstalten durch die Kontrolle namentlich der auslindischen Weine stark
in Anspruch genommen. In Betracht fielen hauptsédchlich aus Deutschland
und dem Elsass eingefiihrte, auf eine allfdllige Gallisierung zu unter-
suchenden Weine, daneben ungarische Weine, die im Berichtjahr in grossen
Mengen eingefiihrt wurden. Das Ergebnis dieser Kontrolle ist keineswegs
beunruhigend. Bei den untersuchten deutschen und elsissischen Weinen
konnte eine Streckung mit Zuckerwasser in keinem einzigen Fall nach-
gewiesen werden, und von den zahlreichen zur Priifung gelangten Ungar-
weinen erwiesen sich vereinzelte als gehaltsarm oder im Umstehen be-
griffen. Bei einer Sendung in 2 Fudern konnte im Inhalt des einen Fuders
eine kiinstliche Farbung festgestellt werden, die den Wein nur noch zur
Essigbereitung brauchbar machte.

Die Beanstandungen von Wein bei der Inlandkontrolle betreffen vor-
wiegend unrichtige Deklaration und auf mangelhafte Pflege zuriickzu-
fiihrende Geschmacksfehler und Krankheiten.

Die Beanstandungen von Bier betreffen fast ausschliesslich triibes
Flaschenbier.

Bei der Beurteilung der zur Untersuchung gelangten Spirituosen
wurde das Hauptgewicht aut das Ergebnis der Degustation gelegt, die
nach einem zwischen dem Verband der Kantons- und Stadtchemiker und
dem Verband Schweizerischer Liqueur- und Spirituosenhéndler getroffenen
Abkommen nun durch eine gemischte Kommission besorgt wird. Von den
dieser Kommission unterbreiteten Mustern — zur Hauptsache waren es
Kirschwasser — ist ungefihr ein Drittel beanstandet worden. Einzelne
Kantone melden Beanstandungsziffern von 44 bis 4806, meist wegen
unrichtiger Deklaration, die wohl zum grossten Teil durch die auf diesem
Gebiete herrschende scharfe Konkurrenz und damit zusammenhingende
Preisunterbietung zu erkldaren ist. Die Einfuhr ausléndischer Kirsch-
wasser ist infolge der reichen Inlandkirschenernte stark zuriickgegangen.

Die Kontrolle der Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstéinde = betraf
hauptsédchlich Geschirre, Gefdsse und Geridte fir die Zubereitung oder
Aufbewahrung von Lebensmitteln. Ferner kosmetische Mittel und deren
Metallverpackungen, Waschmittel, Bodenbehandlungspriparate usw. Die
Beanstandungsziffern bei dieser Art von Waren sind immer noch recht
hoch. Eine hiufige und scharfe Kontrolle ist hier auch wegen der Moglich-
keit von Gesundheitsschidigungen, namentlich wegen eines allfilligen, zu
hohen Bleigehaltes, sehr angezeigt. :

Von den 33 gegen Gutachten der amtlichen Lebensmittelunter-
suchungsanstalten angerufenen Oberexpertisen bestitigen 12 den Befund
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der Vorinstanz, 12 Einsprachen wurden zuriickgezogen, in 3 Fillen wurde
der erste Rekurs nicht oder nur teilweise bestitigt. 6 Fille sind noch
pendent. T : |

Wihrend des Berichtjahres sind uns durch die Bundesanwaltschaft
2761 (Vorjahr 3057) Strafurteile zugegangen, durch die Bussen von
Fr. 1—2000 (wie im Vorjahr) im Gesamtbetrag von Fr. 88963 (im Vor-
jahr Fr. 97510) auferlegt und Gefingnisstrafen in 57 (Vorjahr 65)
Féllen von 1—30 Tagen (wie im Vorjahr), total 391 (409) Tagen, aus-
gesprochen wurden.

Bei der Betrachtung der statistischen Werte der Strafpraxis geht
hervor, dass das Total der ausgesprochenen Bussen seit dem Jahre 1918
von Jahr zu Jahr abgenommen hat. Wihrend die Bussen in den Jahren
1918—1922 noch 126000—156 000 Franken pro Jahr betrugen, erreichten
sie in den letzten zwei Jahren nur 97000 und 89000 Franken pro Jahr.
In gleicher Weise ist auch das Total der ausgesprochenen Gefingnis-
strafen zuriickgegangen, das in den Jahren 1918—1922 noch 638—133
Tage pro Jahr betrug. Wenn eine Vergleichung des Berichtjahres mit
2761 Strafurteilen mit dem Jahre 1921, welches die gleiche Anzahl
aufwies, erlaubt ist, so ergibt sich, dass das Total der Bussen um mehr
als einen Drittel, dasjenige der Gefdngnistage um iiber 2/, abgenommen
hat. Gleichgebliebenes Strafmass vorausgesetzt, erlauben diese Zahlen
vielleicht doch den Schluss, dass die Schwere der Verfehlungen im
Lebensmittelhandel zuriickgegangen ist.

In bezug auf die Einheitlichkeit in der Strafpraxis kann auf die
fritheren Berichte verwiesen werden. Beizufiigen ist nur, dass auch im
Berichtsjahre schwere Verfehlungen, wie z. B. vorsitzliche und fortge-
setzte Milchfdlschung, in einigen Kantonen konsequent nur mit Bussen
geahndet wurden, wihrend andere ebenso konsequent Freiheitsstrafen
damit verbinden. Eine gleichméssigere Behandlung der administrativ zu
erledigenden Straffille macht sich in denjenigen Kantonen bemerkbar,
in welchen die Kantonschemiker mit der Anzeige auch den Antrag auf
die Art ihrer Erledigung stellen. Diese Beamten sind infolge ihrer Fach-
kenntnisse am ehesten berufen, den Verwaltungsbehorden die Unterlagen
fir eine gerechte Erledigung des Falles zu liefern und damit zu einer
Vereinheitlichung in der Beurteilung wenigstens der administrativen Straf-
falle wesentlich beizutragen.

Instruktionskurse fiir Ortsexperten wurden in 4 Kantonen abgehalten.
Ein Kanton (Aargau) meldet gute Erfahrungen mit eintidgigen Jahres-
konferenzen, zu denen die Gemeinden ihre Ortsexperten abordnen.

Die Kontrolle der Surrogatfabriken hat in 6 Fillen zu Beanstandun-
gen gefiihrt.

Wegen Widerhandlung gegen das Absinthverbot erfolgten 47 An-
zeigen., :
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Aus der Durchfiihrung des Kunstwéingesetzes efgaben sich 39 An-
zeigen, meist gewisserte oder gallisierte Weine betreffend. Besonders
krasse Falle wurden in den Kantonen Neuenburg und Tessin aufgedeckt.

Eine lebhafte und erfolgreiche Tatigkeit haben auch die 43 kanto-
nalen Lebensmittelinspektoren entwickelt. An 3897 Inspektionstagen wur-
den 33427 der Kontrolle unterstellte Betriebe inspiziert, wobei sich
11585 Beanstandungen ergaben, die sich teils auf die Beschatfenheit
der feilgehaltenen Lebensmittel, teils auf den Zustand der Lokalititen,
Apparate, Geridte und Einrichtungen bezogen. Wegen augenscheinlicher
Verdorbenheit oder sonstwie nicht vorschriftsgemésser Beschaffenheit
wurden an Ort und Stelle unter anderm vorsorglich beschlagnahmt:
318 kg Kise, 377 kg Butter, 967 kg Fleischwaren, 642 Biichsenkonserven,
25960 kg Obst, Gemiise und Kartoffeln, 460 kg Mahlprodukte und Teig-
waren, 4450 kg Katfee, 2600 hl Wein, 121 hl Obstwein, 2135 Flaschen
Bier, 19,5 hl Spirituosen (inklusive Absinth und Absinthimitationen), und
wegen unzulissigen Bleigehalts zirka 12000 Stiick Geschirre und Geréte.

Ueber die Titigkeit der Ortsexperten sprechen sich die Berichte im
allgemeinen anerkennend aus.

2. An der Grenze.

Ueber die Tiatigkeit der Grenzkontrolle geben die Tabellen VII und
VIII Aufschluss. Die Zahl der Meldungen mit und ohne Probesendungen
betragt 3994 gegeniiber 5173 im Jahre 1930 oder 3931 im Jahre 1929.
Die affallend rege Tatigkeit im Jahre 1930 hi#ngt mit einer besonders
starken Einfuhr von Spirituosen und Weinen in diesem Jahr zusammen.
Erheblichen Schwankungen, denen die Einfuhrverhiltnisse infolge Tarif-
massnahmen, Valutaverhiltnissen usw. unterliegen, zeigen sich auch bei
andern Lebensmitteln. Weitaus die Mehrzahl der Meldungen fiel auch im
Berichtjahre auf Wein (2710 von 3994). Durch die Untersuchungs-
anstalten wurden 311 Sendungen im Gesamtgewichte von 648480 kg
beanstandet, gegeniiber 206 Sendungen und 967818 kg im Vorjahre. Ueber
die Meldungen und Beanstandungen der einzelnen Lebensmittel einerseits
und der Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstinde andererseits gibt Tabelle
VIII eingehendere Auskunft.

Die Lebensmittelexperten haben iiber ihre Tatigkeit im Berichtjahre
besondere Berichte eingereicht, die zu speziellen Bemerkungen keinen An-
lass geben.

Inspektionen und Instruktionen inbezug auf die Durchfithrung der
Lebensmittelkontrolle fanden statt an den mit eidgendssischen Lebens-
mittelexperten versehenen Zollimtern Basel SBB und BB, Chiasso, Genf,
Luino, Vallorbe und Ziirich, sowie an den Zollamtern des I., IL., V. und
VI. Zollgebietes.
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Im weitern wirkte der Sektionschef fiir die Lebensmittelkontrolle
als Lehrer an 3 vom Eidgenossischen Veterindramt veranstalteten 3-tagi-
gen Instruktionskursen fiir die stindigen und nichtstindigen Grenztier-
drzte mit, die in Basel, Genf und Lugano abgehalten wurden.

Es kann allgemein festgestellt werden, dass die Kontrolle mit Eifer
und gutem Erfolg durchgefiihrt wird. Naturgemiss ist das Interesse fiir
diese Tiatigkeit an Zolldimtern mit starker und abwechslungsreicher Ein-
fuhr von kontrollpflichtigen Waren ein wesentlich grosseres als dort,
wo nur hie und da Proben zu erheben oder Meldungen zu erstatten sind.
Um dieses Interesse zu wecken und zu erhalten, ist es notig, dass auch
die Zollimter kleineren Umfangs durch Beamte unseres Amtes von Zeit
zu Zeit besucht werden. Fiir viele, durch ihre Haupttitigkeit in Anspruch
genommene Zollbeamte sind diesz Besuche die einzige Gelegenheit, ihre
Kenntnisse in bezug auf diesen Zweig ihrer Tatigkeit aufzufrischen. Den
Zollamtern wurde neuerdings empfohlen, in allen Féllen, in denen eine
Probeerhebung praktisch mdglich ist, Meldungen mit Proben auszufiihren,
da die Erfahrung gezeigt hat, dass bei nachtriglichen Probeerhebungen
durch die Organe der Inlandskontrolle manchmal nicht mehr die urspriing-
liche Ware vorliegt oder diese bereits weiter verkauft ist.

e) Bundessubventionen.

Fiir die Durchfiihrung der Lebensmittelkontrolle haben die Kantone
im Berichtjahr Fr. 1364779.53 (1930: Fr. 1347123.42) aufgewendet.
Nach Abzug der Einnahmen mit Fr. 221531.46 (1930: Fr. 239228.14)
bleiben als Nettoaufwendung Fr. 1143248.07 (1930: Fr. 1107895.28),
an die den Kantonen die gesetzlichen 5000 mit Fr. 577318.05 (1930:
Fr. 553946.80 ausgerichtet wurden (Tabelle VIII). Es ist also neuer-
dings eine Zunahme der Brutto- und Nettoausgaben der Kantone festzu-
stellen, die uns in diesem wie in friitheren Berichten zu der Mahnung ver-
anlasst, die Ausgaben auf das unumginglich Notwendige zu beschrianken..

An Subventionen wurden ausgerichtet: dem Kanton Bern Fr. 40241
und Fr. 28259 als zweite bezw. erste Rate der ihm fiir den Neubau seines
Laboratoriums einerseits und dessen Einrichtung anderseits gewéhrten
Bundesbeitrige von Fr. 474600 und Fr. 113036; dem Kanton Thurgau
Fr. 28500 als 2. Rate des ihm fiir den Umbau seines Laboratoriums be-
willigten Bundesbeitrages von Fr. 157000 und Fr. 3000 als 1. Rate fiir
Erginzungsarbeiten. Das letztgenannte umgebaute Laboratorium konnte
bereits dem Betrieb iibergeben und kollaudiert werden.

An das kantonale Laboratorium Baselstadt wurde fir Vitaminunter-
suchungen ein besonderer Bundesbeitrag von Fr. 5693.95 ausgerichtet,
wovon Fr. 5000 als fester Beitrag, Fr. 693.95 als 5000ige Subvention an
den Fr. 1387 betragenden Ueberschuss der Ausgaben iiber die Einnahmen.
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Tabelle V.

Untersuchung von kontrollpflichtigen Waren in den kantonalen
und stéddtischen Untersuchungsanstalten.

Untersuchungsanstalten untersﬁ?:lt]llte%e:’roben
RV T I T D R et
Kantolne g | Untersuchungs- | Zoll- | kantonalen | Yon - Stengungen
Stidte ; amatlbon S tactlk e ' Privaten | sammen

Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl /o

Zirich, Kanton | Ziirich . . 6713213 778| 14058| 168112,0
» Stadt . 83| 7270| 1464, 8817 332 3,8
Bern . . . .| Bern . .| 429| 2807 644 | 3880 526| 13,6
Luzern . . .| Luzern. . | 187 3645 531| 4363] 1055|24,2
Uri 9| 355 12 376 92| 24,4
Schwyz ol Sy J 20| 1267| 1071, 2358 205 8,7
Obwalden . . ' 2 169 9 180 38| 21,2
Nidwalden : l 1 238 8 247 38| 15,4
Glarus . . .| Glarus . 7| 1757 89| 1853 153| 8,3
Zug . . . .| Zug. . . 2| 1516 114| 1632 378| 23,2
Freiburg i Freiburg . 26 4976 259 D254 479 9,0
Solothurn . . | Solothurn . 64| 5705| 462 6231 606/ 9,7
Baselstadt o | 219| 3607 616 4442 4391 9,9
Baselland . . }Basel ‘W 44| 323 76 443 118|268
Schaffhausen . | Schaffhausen . 52| 1515 20| 1587 80| 5,0
Appenzell A.-Rh. . l [ 471 143 44 234 90 38,4
Appenzell L.-Rh. . |} St. Gallen . A 33 25 65 19| 29,2
St. Gallen . ] l 2481 2732| 843 3823 702/ 18,3
Graubiinden . | Chur .| 110| 3292 390| 3792| 633/ 16,7
Aargau . . .| Aarau . . 30| 8437| 577 9044| 1027113
Thurgau . . . I'Frauenfeld. 73 3530 263 3866| 667 17:2
Tessin . . .| Lugano . | 464| 2090, 261| 2815 320/ 11,4
Waadt . . . | Lausanne . | 705 10537  963| 12205 867 7.
Wallis 7. . | Sitten = .'| 88| 1838 166 1592] ' 443/289
Neuenburg . . | Neuenburg. | 211 3059 549| 3819 288 75
Genf . . . .| Genf . .| 173| 6333 460| 6966 603 8,6

| 3318 89 887 ' 10687103942 | 11879 11,4
| | |

| |

I I |
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Uebersicht der in den kantonalen und stidtischen Untersuchungs-
anstalten untersuchten kontrollpflichtigen Waren,

Tabelle VI. nach Warengattungen geordnet.
Untersuchte
Nr. Warengattungen Beanstandungen
Proben
i Zahl Ziahl /o
a. Lebensmittel.
1| Back-, Pudding- und Créemepulver 77 ) [ 5
2.1 Bier und alkoholfreies Bier . . 194 b 17,0
3| Brot und anderes Gebick . . 156 43 27,6
4] Butterr o « % & ¢ & . % s 786 152 19,3
BEHIer , -« o b8 e wrwis 115 71 61,7
6 | Eierkonserven . . . . . . 28 1 3,6
7| Eis (Tafeleis) . . . ; 19 — —
8| Hssig, Essigersatz, Esmgsprlt und
HEssigessenz . . . g 765 78 10,2
9| Farben fiir Lebensmlttel L 48 5 10,4
10| Fleisch und Fleischwaren. . . 999 170 17,0
11| Fruchtsifte . . . . . . . 104 13 12,5
12 | Gemiise, frisches . . . . . 22 10 45,5
13 | Gemiise, gedorrtes . . . . . 4 1 25,0
14 | Gemiisekonserven . . . : 146 65 44 5
15| Gewiirze, ausgenommen Kochsalz 583 86 147
16 | Honig und Kunsthonig . . . 257 38 14,8
17§ ‘Holgentfrtchta . ;9L . 1. 11 — —
18| Kaffee . . . = 325 16 4,9
19 | Kaffee- Ersatzmltte] T 97 — —
20| Kakao - . ". o« 7 " & . 169 T 4,1
21| Kise. . . . . . . . . . Y02 118 131
22| Kochsalz . . . . 485 15 2.1
23 | Kohlensaure Wasser (kunsthche) 95 21 22,1
24 | Konditoreiwaren . . . . . . 115 20 17,4
25| Konfitiiren und Gelees . . . . 34 2 .| 5,9
26 | Konservierungsmittel fiir Lebens-
mibtel. ~ TS0 L e 39 19 48,7
2%} Kornerfriiehte . .o oo 4, 56 s 8hihe A S 198
28 | Kuchenmehle und Kuchenmassen 5 1 20,0
29 | Kiinstliche alkohol- und kohlen-
siaurefreie Getrianke . . . . 70 10 14,3
Uebertrag 6706 1015 —
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Untersuchte
Nr. Warengattungen Proben Beanstandungen
Zahl Zahl o
Uebertrag 6706 1015 —
30 | Limonaden . 145 50 34,5
31| Mahlprodukte . 288 27 9,4
32 | Milch i is d o d s 75125 7405 9,8
33 | Mileh-Produkte, ansgenommen Butter
und Kiise 260 24 9,2
34 | Mineralwasser . . 107 14 13,1
35| Obst und andere bruchte fnc:.eh 127 41 32,3
36 | Obst und andere Friichte, gedorrt o2 6 11,5
37 | Obst u. andere Friichte, Konserven 25 — —
38 | Obstwein, Obstschaumwein, alko-
holfreier Obstwein und Beeren-
wein . 631 99 15,7
39 | Paniermehl £5 — e
40| Pilze, frische . . 13 4 30,8
41| Pilze, gedorrte, und Konserven . 18 2 11,1
42| Presshefe 11 2 18,2
43| Schokolade . 293 13 4,4
44 | Sirupe : 240 66 27,5
45| Speisefette, ausgenommen Butter o4 63 11,0
46 | Speisedle 462 38 8.2
47 | Spirituosen . AL 1967 297 15,1
48| Suppenpriparate, Suppen- und
Speisewiirzen und Wiirzepasten 122 7 5,7
49 | Siisstoffe, kiinstliche 7 — o
& Tee 49 12,2
51| Teigwaren . 214 43 20,1
52 | Trinkwasser . 5412 116V 21,9
53| Wein, Siisswein, Schaumwein,
Wermutwein und alkoholfreier
Wein . e 8511 963 11,3
54 | Zucker, emschhesshch btalke u.
Milchzucker. 73 9 12.3
55| Verschiedene andere Lebensmlttel 428 41 9.6
Zusammen Lebensmittel | 101 875 11 392 11,2
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Untersuchte

Nr. Warengattungen Beanstandungen
Proben
Zahl Zahl %
b. Gebrauchs- und Verbrauchs-
gegenstinde.
1 | Bodenbehandlungspriiparate 119 11 9,2
2| Garne, Gespinste und Gewebe zu
Bekleidungsgegenstinden, Klei-
dungsstiicke und fiir solche
Gegenstiinde dienende Farben 4 — —
3 | Geschirre, Geftisse und Geriite fir
Lebensmittel 796 285 35,8
4| Kosmetische Mittel . 191 66 34,6
5 | Lederbehandlungspréparate 23 1 17,4
6 | Mal- und Anstrichfarben . 25 1 4,0
7 | Petroleum -und Benzin . 492 e _
8| Spielwaren. . . . . . . . 54 9 16,7
9| Umbhiillungs-und Packmaterial fiir
Lebensmittel 63 11 17,5
10 | Waschmittel ot o 141 - -
11| Zinn zum Loten und Verzinnen
von Haushaltungsgegenstinden 24 12 50,0
12| Verschiedene andere Gebrauchs-
und Verbrauchsgegenstinde 585 88 15,0
Zusammen Gebrauchs- und Ver-
brauchsgegenstinde . 2 067 487 23,6
Zusammenzuyg.
Lebensmittel & = » 1 101875 11392 11,2
Gebrauchs- und Verbrauchsgegen-
stinde 2067 487 23,6
Zusammen | 103 942 11 879 11,4




Tabelle Vil.
Ergebnisse der Grenzkontrolle in den einzelnen Zollkreisen.

Probensendungen Burch die Unt h Wegen augenscheinlicher
Zollkreise und “;:st l't‘; g‘”s“t” ':i"%s‘ Verdorbenheit |
Meldungen el DoAnetanse zuriickgewiesen
. Sen- % _ Sen- .
Zahl dungen | kg dungen kg
Eodollkreda . o &t G BB ol e g 861 111 210779 — —
IT. » S e e e R e 429 20 | 45 032 — —
I11. » arE e gy g g Pgenteg s e e g iy 831 39 84 738 — =
1Y. » I RO PR e L L G i T 475 68 31 876 — —
V. » i e S e e e B 839 25 104 529 S =
VI » R R RO S R R S 259 52 | 171 526 = =
Zusammen 3994 311 | 648 480

008




Tabelle Vil

Ergebnisse der Grenzkontrolle im allgemeinen.

Probensendungen und Meldungen gemiss Art. 28 und 33 und Riickweisungen

gemiiss Art. 35 des Lebensmittelgesetzes.

_ Proben- Durch die Wegen augen-
sendungen Untersuchungs- scheinlicher
wareugatungen undg anstalten‘l Verdorbenheit
Meldungen beanstandet zuriickgewiesen
a. Lebensmittel. pamt ‘13"?:9“ o df‘:;-en -
1. Butter 68 ) 465 — —_—
2. Eierkonserven . kil 1 | 66 S B
3. Fruchtsifte und ?
Sirupe 10 1 8 — —
4. Gewiirze a7 8 6 H98 — —
5. Honig 90 16 3262 — —_
6. Kaffee i s 26 6 6 845 - —
7. Kaffee-Ersatzmittel 6 2 385 — —
8. Kakao und Schoko-
lade 5 1 467 — -
9. Kise 196 36 17 390 — —
10. Kunstkiise — — —_ — —
11. Mehl, Korner- und
Hiilsenfriichte 5 4 46 010 — —
12. Speisefette (ohne
Butter) 51 8 11234 — —-—
13. Speisedle o2 4 12 408 — —
14. Spirituosen . 281 7 8 851 - -
15. Tee 3 1§ 222 — —
16. Teigwaren . v — — — —
17. Wein . 2710 99 490 658 - —
18. Zucker md Stirkezucker . 2bH 18 115 — ——
19. Verschiedene
andere Lebensmittel 338 68 43 149 i
Zusammen Lebensmittel 3 921 285 648 133 — —
b. Gebrauchs- und Ver-
brauchsgegenstinde 73 26 347 — —
Zusammen 3994 311 648 480 — —_




Tabelle IX. Kosten der Lebensmittelkontrolle in den Kantonen im Jahre 1931.

Bruttoausgaben 5
: |
Kantone Betriebskosten | Besoldungen des La- Kosten der kanto- Einnahmen Netto- Bu_ndes-
der ! bnﬁtgr;';?le,;?nnils Reisespesen |nalen Instruktions-  Zusammen ausgaben beitrag
Laboratorien mittelinspektoren kurse
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Hy: Fr. Fr.

Ziirich (Kanton) . . 40706.89 ! 111 436.50 2 958. 20 4 070. 30 159 171. 89 31 714. 30 127 457. 59 63 728. 75
Ziirich (Stadt) . . . 13 553. — 94 946. 50 — — 108 499. 50 20 648. 80 87 850. 70 43 925. 35
Bern R 15 014. 30 91 669. 90 11 614. 80 — 118 299. — 3 544. 70 109 754. 30 54 877.15
Jinzern) se b SN 5 s 12 877.78 37 321. — 584. 40 64. — 50 847. 18 7 438. 45 43 408. 73 21 704. 35
Urkantone . . . . 6 395. 15 18 908. 10 1 314. 90 — 26 618. 15 5 818. 87 20 799. 28 10 399. 60
Gilarusiy Vi e, 5 253. 70 I 23 100. — 907. 30 — 29 261. — 1974. 05 27 286. 95 13 643. 45
Zola vt s oy e u 2 887.03 | 15766.20 1263. — — 19 916. 23 1230.75 18 685. 48 9 342. 70
Frefbures:. o . 2 - 10 721. 73 29 410. — 8 399. 30 — 48 531. 03 5 139. 30 43 391.73 21 695. 85
Solothurn . . . . . 10 755. 30 40 196. — 1 668. 85 — 52 620. 15 6441. 60 46 178. 55 23 089. 25 {
Baselstadt . . . . 18 177. 61 88 299. 60 857. 30 — 107 334. 51 19 069. 38 88 265. 13 44 132. 55 o
Baseltand «.x <o o0 2o 2 550. 50 10 570. — 2 896. 85 701.90 16 719. 35 TLT450 16 001. 55 8 000. 75 =
Schaffhausen . . . 4152. 30 14 000. 85 813. 40 — 18 966. 55 2 930. 80 16 035. 75 8017. 85 | L
Appenzell A.-Rh. . . 2 547.05 3 830. — 530. 50 - 6 907. 55 — 6 907. 55 3453.75 ]
Appenzell L-Rh. . . 1 378. 50 2 080. — 197, — — 3 655. 50 150. — 3 475. 50 1737.75
Bt Gallen i o . a4 28 154. 05 66 821. 25 2 507. 90 — 97 483. 20 43 747. 63 53 735. 57 26 867.75
Graubiinden . . . . 7 439. 99 32:821.385 2 430. 40 1114.80 43 806. 54 3 875, — 39 931. 54 19 965. 75
Agpgan . . -~ < o 10 132. 28 56 180. 15 3416. 90 — 69 729. 33 9 897, — 59 832. 33 29 916. 15
Phurgan . . . . « . 83742.15 47 162. 50 2 499. 25 - 58 403. 90 6472. 93 51 930. 97 25 965.45
Tergin, 0 & . L= 12 156. 85 38 056. 75 5 831. 50 — 56 045. 10 10 162. 80 45 832. 30 22 941.15
Wandb: & & . L 15 074. 90 625. — 8 496. 60 — 114 195. 60 17 144. 60 97 051. — 48 525. 50
"Wallis .- . . . . . 3634.16 30 900. — 852. 90 -— 35 387. 06 3 585, — 31 802. 06 15901. —
Neuenburg . . . . 7495. 06 32 670. — 1410.45 442.70 42 018. 21 7976, — 34 042, 21 17 021.10
Genf L. L ST . 8411.90 70 107. 55 1 844. 65 — 30 364. 10 6 821. 80 72 542. 30 361771515

Zusammen 248 211.28 1046879.20 | 63 296. 35 6 393. 70 1364 780.53 | 221531.46 1143249.07 [1571624.10
B30 N SR SEE S R 237961.16 |1040171.48 | 62573.10 6417. 68 1347123.42 | 239 228. 14 1107 895. 28 | 553 946. 80
1929 o5 Ll . 243 653. 27 |1017203.97 | 58 653. 40 9 384. 70 1328 895.34 | 241122.71 1087 772.63 | 543 885. 90
1998 W L R 217 950. 87 |1 000 558.80 | 54 373.93 660. 40 1273 544. — | 228 360. 79 1045 183.21 | 522 591. 30

1) Ferner wurde an die physiologisch-chemische Anstalt in Basel fiir ihre Vitaminuntersuchungen im Jahre 1931 ein Bundesbeitrag von Fr. 5693. 95 ausgerichtet.
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B. Ausziige
aus den Berichten der kantonalen Aufsichtsbehorden,
Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspelktoren.

1. Allgemeiner Teil.

Ziirich, Kanton. Im Berichtsjahre fanden im Kantonsgebiet be-
zirksweise Ortsexpertenkurse statt. Es wurden 6 Oberexpertisen ver-
langt, 3 wurden zuriickgezogen, 1 bestétigte den Befund des kantonalen
Laboratoriums, 2 sind noch pendent.

Zirich, Stadt. 1 Oberexpertise wurde verlangt, aber wieder zu-
riickgezogen. ‘

Bern. Es wurden 2 Oberexpertisen verlangt, 1 bestitigte den Be-
fund des Laboratoriums, eine andere ist noch pendent.

Luzern. 2 Ortsexperten machten zu ihrer Einfiihrung einen ein-
bis zweitigigen Kurs unter Leitung des Lebensmittelinspektors in Luzern
durch.

Zug. 1 Oberexpertise wurde wieder zuriickgezogen.

Fribourg. 2 surexpertises ont été demandées; un rapport a été
confirmé et lautre pas.

Baselstadt. Von 5 Oberexpertisen wurden 2 zurilickgezogen, 3 be-
stiticten den Befund des kantonalen Laboratoriums.

Baselland. Am 24. und 25. Mérz fand ein Instruktionskurs fiir 25
neugewihlte Ortsexperten und Stellvertreter statt.

Graubiinden. Es fanden eintiéigige Instruktionskurse fiir 55 Orts-
experten in Chur, Samaden und Roveredo statt.

Aargau. An Instruktionskursen nahmen 68 Ortsexperten teil. Die
Jahreskonferenzen besuchten 196 Experten. In 3 Fallen von Oberexper-
tisen wurde der Befund des kantonalen Laboratoriums bestitigt.

Vaud. L’inspecteur cantonal a donné des cours d’instruction et
des cours de répétition a 24 experts locaux dans diverses régions du
canton. Nombre des surexpertises demandées: 3, retirées 2, la surex-
pertise a confirmé le rapport du Laboratoire.

Valais. 3 surexpertises demandées ont été retirées.

Neuchatel. Un cours de 3 jours a été donné a quatorze nouveaux
experts locaux. 2 surexpertises demandées, 1 retirée et 1 encore
en suspens.

Geneve. 2 surexpertises demandées, 1 seulement partiellement
confirmée, 1 encore en suspens.

2. Spezieller Teil.

Lebensmittel und Gebrauchsgegenstinde in der Reihenfolge wie' sie
in der eidg. Lebensmittelverordnung angegeben sind:
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I. Milch.

a) Milch.

Zirich, Kanton. 30 Beanstandungen wegen Wisserung, 2 wegen
Entrahmung, 46 wegen ungeniigendem Gehalt, 995 wegen Verunreinigung,
42 weil von kranken Tieren stammend und 107 aus anderen Griinden.

Ziirich, Stadt. Die Beanstandungen betrafen 6 gewisserte, 28
teilweise entrahmte und 12 verunreinigte Milchen.

Bern. 39 Beanstandungen wegen Wisserung, 8 wegen Entrahmung,
151 wegen Verunreinigung, 25 weil von kranken Tieren stammend und
4 aus andern Griinden.

Luzern. Beanstandungen wegen Wisserung 50, wegen Entrahmung
3, wegen Verunreinigung, krankhafter Beschaffenheit oder Verdorbenheit
der Milch 892. Die Wasserungen bewegten sich zwischen 1,1 und 105,20,
die Entrahmungen zwischen 17,0 und 35,506. 1 Fall betraf eine kom-
binierte Milchfilschung, d. h. Wisserung und gleichzeitige Entrahmung.

Uri. Gewissert 1, ungeniigend im Gehalt 21, von fehlerhatter Be-
schaffenheit 6, verunreinigt 7 Milchen.

Schwyz. Gewissert 7, entrahmt 1, ungeniigend im Gehalt 23, von
fehlerhafter Beschaffenheit 24, von kranken Tieren stammend 9 und
verunreinigt 21 Milchen.

Obwalden. Entrahmt 1, von fehlerhafter Beschaffenheit 8, ver-
unreinigt 10 Milchen.

Nidwalden. Gewdssert 3, entrahmt 1, ungeniigend im Gehalt 1,
fehlerhaft 2 und verunreinigt 8 Milchen.

Glarus. Gewidssert 2, fehlerhaft und krank 26 und verunreinigt
39 Milchen.

Zug. Gewissert waren 2, verunreinigt 174, von kranken Tieren
stammend 121, fehlerhaft 12, ungeniigend haltbar 8, abnormal in der
Zusammensetzung 11, kisereiuntauglich 6 Milchen.

Fribourg. 18 laits mouillés, 1 mouillé et écrémé, 118 de mau-
vaise qualité, 14 écrémés, 41 provenant d’animaux malades, 69 autres
motifs.

Solothurn. 9 Beanstandungen wegen Wisserung, 2 wegen Ent-
rahmung, 1 wegen Entrahmung und Wisserung, 248 wegen Verun-
reinigung, 210 wegen fehlerhafter Beschaffenheit.

Baselstadt. Gewidssert waren 19, entrahmt 29, gleichzeitig ge-
wassert und entrahmt 1, ungeniigender Gehalt 1, von kranken Tieren
stammend 35, verdorben .3 und verunreinigt 46 Milchen. Die Bean-
standungen wegen Entrahmung betreffen meistens Fille von Fahrlissig-
keit (Unterlassen des Riihrens) beim Ausmessen der Milch.

Baselland. 11 Beanstandungen wegen Wisserung, 3 wegen Ent-
rahmung, 1 wegen gleichzeitiger Wisserung und Entrahmung, 8 wegen



ungeniigendem Gehalt, 12 wegen krankhafter Beschaffenheit und 62
wegen Verunreinigung der Milch.

Schaffhausen. 2 Milchen waren gewéssert, 21 fehlerhaft.

Appenzell A.-Rh. 25 Milchproben mussten aus verschiedenen Griin-
den beanstandet werden.

Appenzell I.-Rh. 10 Milchproben waren zu beanstanden.

St. Gallen. 26 Beanstandungen wegen Wisserung, 15 wegen Fett-
entzug, 1 wegen gleichzeitiger Wéasserung und Entrahmung, 29 wegen
ungeniigendem Gehalt, 148 wegen Verschmutzung. 15 Milchen waren unge-
niigend haltbar, 179 stammten von kranken Tieren.

Graubiinden. Gewiassert 10, entrahmt 5, fehlerhaft 1, von kranken
Tieren stammend 8, verunreinigt 483 Milchen.

Aargau. 30 Beanstandungen wegen Wisserung, 7 wegen Entrah-
mung, 36 wegen ungeniigendem Gehalt, 65 wegen ungeniigender Haltbar-
keit, 85 weil von galtkranken Tieren stammend, 217 wegen abnormalem
Bakteriengehalt, Blut usw., 29 wegen abnormaler Beschaffenheit (Kiserei-
untauglichkeit u. a.).

Thurgau. 19 gewisserte, 3 entrahmte, 27 fehlerhafte, 3 von kranken
Tieren stammende, 109 als ungeniigend in der Zusammensetzung und
250 verunreinigte Milchen.

Tessin., 25 contestations pour lait mouillé, 21 pour écrémage, 10
pour lait malsain.

- Vaud. 50 laits mouillés, 67 écrémés, 128 anormaux, mauvaise
qualité, 171 malades, 62 sales.

Valais. Laits mouillés 15, laits écrémés 7, laits de mauvaise qualité,
naturels mais trop faibles 60, laits malades 8, laits malpropres 209.

Neuchatel. Laits mouillés 6, laits faibles ou écrémés 8, trop
acides 16, sales 12, golit défectueux 1.

Geneve. 31 laits additionnés d’eau, 28 écrémés, 1 lait mouillé
et écrémé, 39 laits provenant d’animaux malades.

b) Milchprodukte, ausgenommen Bulter und Kdse.

Zirich, Kanton. 3 Beanstandungen wegen ungeniigendem Fett-
gehalt. :

Ziirich, Stadt. 3 Rahmproben enthielten weniger als 550o Fett.

Luzern. 2 Proben Ice-Cream enthielten nur 4,3 und 6,906 Fett.

Basel. 1 Rahm wies einen zu geringen Gehalt an Fett auf. 1 Trocken-
milchpulver ebenfalls.

Thurgau. 4 Rahmproben mussten wegen zu niedrigem Fettgehalt
beanstandet werden. \

Vaud. 14 contestations de crémes trop faibles en matiére grasse.

Geneéve. Certaines crémes présentaient une teneur en matiére
grasse un peu trop faible, Nous avons interdit le débit, seus la. désig~



nation «Ice-cream Soda», d’une boisson qui n’était pas préparée au
moyen d’une créme glacée, mais qui était & base d’un mélange de glace
a la vanille, de créme fouettée et de sirop artificiel.

1. Kase.

Zirich, Kanton. 9 Beanstandungen wegen ungeniigendem Fett-
gehalt.

Zirich, Stadt. 13 Kdse waren nicht ihrem Fettgehalt entsprechend
bezeichnet. 1 Tilsiterkise wies einen zu hohen Gehalt an Wasser auf.
Bern. 4 Kise wiesen eine unrichtige Fettgehaltsangabe auf.

Luzern. 1 Kése ohne ndhere Bezeichnung wies nur 11,600 Fett
in der Trockensubstanz auf.

Urkantone. 4 Beanstandungen betrafen ungeniigenden Fettgehalt.

Fribourg. 2 fromages trop faibles en graisses par rapport a la
désignation, 1 complétement avarié.

Basel. 4 Kise waren unrichtig deklariert. Die Bezeichnung «Kése-
Krem» flir einen nur 3500 Fett in der Trockensubstanz aufweisenden
Kése wurde verboten.

Baselland. Eine Beanstandung erfolgte wegen Feilhalten von ver-
schimmelter Ware.

Appenzell L-Rh. Eine grossere Anzahl Schachtelkise waren ein-
trocknet und nicht mehr geniessbar.

St. Gallen. 4 Kase wurden wegen unrichtiger Deklaration bean-
standet, 1 Parmesankidse war verdorben, 1 Kése hatte eine beschwerte
Rinde.

Graubiinden. 9 Beanstandungen wegen unrichtiger Deklaration.
Ein als Bauernkise deklarierter deutscher Ki#se enthielt nur ca. 190
Fett in der Trockenmasse.

Aargau. 3 Beanstandungen wegen geringer Qualitit, 1 Beanstandung
wegen zu geringem Fettgehalt (Parmesan). Im Handel fanden sich nor-
wegische Schachtelkéise und als Novitit eine Vollfettkisepaste mit Sar-
dellen.

Valais. 4 échantillons de fromage-vacherin et un fromage ordinaire
étalent gatés. 4 fromages, dont deux Parmesans, ont di étre mis dans
le commerce sous la désignation «3/, grasn».

Geneve. Les contestations visent spécialement des fromages non
désignés, ou faussement dénommés, en particulier des «tommes de
Savoie», des fromages hollandais et quelques fromages en boites d’origine
étrangeére.

I1l. Butter.

Ziirich, Kanton. 1 Butter enthielt zu wenig Fett, eine andere
fremdes Fett,
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Ziirich, Stadt. 1 Butter war verdorben, eine andere enthielt zu
wenig Fett.

Bern. 7 Butter wiesen einen ungeniigenden Fettgehalt auf, 5 waren
verdorben,

Luzern. 3 Beanstandungen erfolgten wegen ungeniigendem Fett-
gehalt.

Urkantone. 4 Butter waren talgig gebleicht.

Glarus. 4 Beanstandungen erfolgten wegen Missgeschmack, 1 wegen
zu geringem Fettgehalt, 2 wegen ungeniigender Eigenschaft fiir Tafel-
butter, 1 wegen Ranziditét.

Fribourg. 1 beurre rance et additionné de graisse étrangere, 1
sali par des parcelles de charbon.

Solothurn. 8 Proben Butter zeigten Missgeruch und -geschmack,
1 hatte einen zu geringen Gehalt an Fett und 1 wurde wegen Minderge-
wicht beanstandet.

Baselstadt. 1 Butter war unrichtig deklariert, 1 andere wies einen
(reschmacksfehler auf.

Baselland. Butter in Modeln erwies sich vielfach als minder-
gewichtig; Kochbutter war in zwei Féllen verdorben.

Schaffhausen. 8 Beanstandungen wegen zu geringem Fettgehalt,
wegen Schmutzgehalt oder wegen Gewichtsmanko.

Appenzell A.-Rh. 1 Probe Kochbutter war verdorben. 11 Proben
Tafelbutter entsprachen nicht den Anforderungen hinsichtlich Reinheit
und Haltbharkeit.

St. Gallen. Beanstandungen erfolgten wegen ungeniigendem Fett-
gehalt 1, wegen Verdorbenheit 4, wegen unrichtiger Bezeichnung 5,
wegen geringer Qualitit, den Anforderungen an Tafelbutter nicht ent-
sprechend 25. In einer Probe Butter konnte ein Kupfergehalt von 0,59 mg
pro kg festgestellt werden.

Thurgau. 5 Beanstandungen erfolgten wegen Mindergewicht, Ranzi-
ditdt und abnormaler Beschaffenheit.

Tessin. Dans un cas lanalyse décela la présence dans le beurre
d’une graisse étrangere.

Neuchatel. 10 échantillons renfermaient 78—810o de matiére
grasse au lieu des 82 exigés par la loi.

Genéve. Des beurres plus ou moins altérés, d’autres présentant
une teneur en matiere grasse trop faible ‘et un lot assez important
additionné d’acide borique ont été contestés.

IV. Margarine.
Keine Angaben,



V. Andere feste Speisefette.

Zirich, Kanton. 2 Speisefette erwiesen sich als verdorben.

Zirich, Stadt. 1 Schweinefett war verdorben, 1 Speisefett war
in einer Packung ohne Angabe des Fabrikanten oder Verkaufers.
- Bern. Die Beanstandungen betrafen Verdorbenheit und unrichtige
Deklaration.

Solothurn. 1 Probe Kochfett war mangelhaft deklariert, 1 war
verdorben.

Basel. 5 Proben Schweinefett erwiesen sich als ungeniigend ge-
ldutert, 3 als wasserhaltig, faulig, 1 als kiinstlich gefirbt. 2 Proben
Speisefett ohne nihere Bezeichnung waren verdorben.

St. Gallen. Eine Probe Schweinefett war stark talgig und sauer.
Graubilinden. 3 Speisefette waren verdorben.

Valais. 2 saindoux ont été contestés parce qu’ils avaient un fort
dépot brunatre constitué particulierement de tissus d’animaux. Un sain-
doux contenait de l'acide salicylique. Des plaques de graisses ordinaires
portaient sur l'emballage les indications: «contient des vitamines et des
propriétés hygiéniques speciales»; on a fait supprimer ces fausses in-
dications.

Neuchitel. 3 graisses étaient trop acides ou rances.

Geneve. A plusieurs reprises nous avons constaté -la vente de
graisses mélangées blanches sous la désignation: saindoux.

VIi. Speisedle.

Zirich, Kanton. 4 Speisedle waren unrichtig deklariert.

Zirich, Stadt. 1 Arachisol war als Olivendl bezeichnet, ein anderes
mit Cottondl verfilscht und verdorben. 1 Olivendl enthielt Arachisél.

Bern. Die Beanstandungen betreffen Verdorbenheit und unrichtige
Deklaration.

"Fribourg. 1 huile rance, 1 contenant de l’eau et d’aspect tout-a-
fait trouble. :

- Basel. 5 Speiseole waren kiinstlich gefidrbt, 1 Speisedl war ver-
falscht und verunreinigt.

Graubiinden. 2 Olivenole waren mit Arachisol verfilscht.

Thurgau. 2 Speisedle waren unrichtig deklariert.

VH. Fleisch und Fleischwaren.

Zirich, Kanton. 3 Fleischwarea waren verdorben, eine enthielt
einen verbotenen Mehlzusatz.

Zirich, Stadt. 7 unter Zusatz von Stirkemehl oder Brot herge-
stellte Leberpasteten und Leberwiirste mussten beanstandet werden,
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Urkantone. 2 Sorten von Wurstwaren und 3 Fleischkonserven
waren mehlhaltig, 1 Fleischpaste enthielt Natriumbenzoat als Konser-
vierungsmittel und der Inhalt einer bombierten Biichse mit Fleisch
zeigte deutlich Ammoniakfiulnis. T

Glarus. In 7 Fillen wurde kiinstliche Firbung der Wursthiute
konstatiert. 1 als Cyklase bezeichnetes Wurstbindemittel aus Wien war
als solches schon zu beanstanden und bestand aus Stirkesirup.

Zug. 1 Wurstprobe enthielt einen Mehlzusatz. Vom Ausland her
wurden den Metzgern zahlreiche unerlaubte Konservierungs- und Binde-
mittel fiir Wurstwaren angeboten.

Fribourg. 32 échantillons de saucisses fumées étaient avariées.
Des conserves de sardines dites & l’huile d’olive renfermaient de ’huile
d’olive et d’arachide.

Solothurn. 15 Proben waren wegen Keimgehalt zu beanstanden,
2 wegen Verdorbenheit, 1 wegen Farbung und 1 wegen Gehalt an Stirke.

Basel. Ein Fleischextrakt «mit Gemiiseextrakt aromatisiert» und
21,690 Wassergehalt wurde beanstandet, da laut Verordnung fiir den
Fleischextrakt keine Zusitze und nur 2006 Wasser gestattet sind.

Baselland. Wiirste waren wegen ungentigender Lagerung oder in-
folge von Alter angeschimmelt.

Schaffhausen. Eine Kalbsleber wurde wegen beginnender Faulnis
beanstandet. )

Appenzell I.-Rh. In 4 Fillen wurden Wurstwaren mit Mehlzusatz
beanstandet. -

Aargau. Es erfolgten 21 Beanstandungen. 1 Schweinefleisch das
in einer Stande gebeizt wurde, in welcher vorher kupferhaltige Spritz-
mittel hergestellt worden waren, zeigte griine und blaue Verférbung.
Eine Wurst zeigte karbolahnlichen Geruch infolge Raucherung mit nassem
Buchenholzmehl. Kalbfleisch, das von einem mit Knoblauchmitteln be-
handelten Kalb stammte, zeigte Phosphorgeruch.

Thurgau. Wegen Mehlzusatz wurde 1 Probe beanstandet.

Vaud. 3 cas de charcuterie échauffée. Environ 150 kg de mar-
chandise ont été détruits. 1 cas de viande de taureau reconnue impropre
& la consommation, odeur et gofit de phénol. Dans un ragofit de beeuf,
ayant provoqué des troubles gastro-intestinaux on a constaté la présence
d’un grand nombre de bactéries et spécialement de l’entérocoque.

VIII. Suppenprdparate, Suppen- und Speisewiirzen
und Wiirzepasten.
Baselstadt. 2Mehle enthielten unzuldssige Mehlbehandlungsmittel.

6 Proben Gebdck und Teigwaren waren unrichtig deklariert, 2 kiinstlich
gefdrbt und 1 verdorben,
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Aargau. 1 als kochsalzfrei bezeichnete Wiirze enthielt sehr viel
Kochsalz, eine andere war unrichtig bezeichnet.

Valais. 1 contestation pour indication de propriétés hygiéniques
figurant sur 'emballage.

IX. Korner- und Hiilsenfriichte, Mahlprodukte, Brot
und anderes Geback, Presshefe und Teigwaren.

Ziirich, Kanton. 2 Proben Kornerfriichte und 3 Proben Mahl-
produkte mussten wegen Verunreinigung beanstandet werden. Brot war
in 2 Féllen verdorben. 1 Teigware war kiinstlich gefdarbt, 3 unrichtig oder
tiberhaupt nicht bezeichnet.

Ziirich, Stadt. 1 Probe Eierteigware war kiinstlich gefirbt, eine
andere war nicht mit Vollei, sondern zur Hauptsache mit Eigelb her-
gestellt. '

Luzern. 1 Probe Hiilsenfriichte war kiinstlich gefiarbt. 3 Proben
Mahlprodukte waren verdorben, 1 enthielt verbotene Zusitze. 1 Brot
wies die Brotkrankheit auf, ein anderes enthielt ein Denaturierungsmittel.
5 Proben Buttergebicke enthielten fremdes Fett.

Glarus. Ein Mehl mit Missgeschmack war von Milben befallen.

Fribourg. 1 riz était coloré en jaune, un autre en rose. Un pain -
etait fortement atteint de la maladie du pain filant, un autre était
coloré en rouge.

Appenzell A.-Rh. In verschiedenen Bickereien trat die Brotkrank-
heit auf.

St. Gallen. Beanstandungen von Brot mussten wieder nur wegen
des Vorhandenseins der sog. Brotkrankheit ausgesprochen werden. 1 Probe
Teigwaren war geféarbt.

Graubiinden. In 4 Proben Brot war der Wassergehalt zu hoch.

Aargau. 6 Proben Brot mussten beanstandet werden und zwar 2
wegen Verwendung von denaturiertem Mehl, 1 wegen Brotkrankheit, 1
wegen Verdorbenheit und 2 wegen irrefiihrender Bezeichnung. 4 Proben
Teigwaren waren wegen zu geringem Eigehalt, 2 wegen Gewichtsmanko
zu beanstanden. '

Thurgau. Wegen kiinstlicher Farbung mussten 3 Teigwaren bean-
standet werden.

Tessin. Plusieurs envois assez importants de pates importées ont
dd étre contestés, les commercants paraissant ignorer encore les pres-
criptions légales. : , :

Valais. 4 contestations pour vente de pain contenant quelques
rares taches de rosaniline. Un boulanger s’était servi du pétrin pour
fabriquer du pain pour les poules avec de la farine dénaturée et I'appareil
n’avait pas été nettoyé assez minutieusement. Dans un autre cas, le
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boulanger g’était trompé de sac. Une farine contenait des mites. 18 con-
traventions pour vente de pain accusant un déchet trop élevé.

Neuchatel. Des farines additionnées de produits chimiques étaient
toutes de provenance étrangeére au canton.

Geneéve. Certains riz étaient exagérément huilés. Certaines pates
alimentaires étrangéres, aux ceufs, ne contenaient pas suffisamment
d’ceuf, d’autres étaient colorées artificiellement.

X. Backpulver, Pudding- und Cremepulver, Kuchenmehle
und Kuchenmassen.

Zirich, Stadt. 1 Puddingpulver war unrichtig deklariert.
Glarus. 1 Puddingpulver war verschimmelt.

Basel. Ein Kuchenmehl entsprach nicht den Angaben, ein Creme-
pulver enthielt Traganth.

XI. Eier und Eierkonserven.

Fribourg. Dans 10 cas, il s’est agi d’ceufs avariés; dans 12 cas,
les ceufs vendus pour frais étaient des ceufs de conserve non déclarés
comme tels.

Baselstadt. 2 Proben von Enteneigelb aus China waren von aui-
fallend orangegelber Farbe, aber nicht kiinstlich geférbt.

Baselland. Auslindischen Eiern fehlte in zahlreichen Fillen der
Stempelaufdruck, welcher ihre fremdléindische Provenienz kenntlich macht.

Schaffhausen. Trinkeier entsprachen nicht dieser Bezeichnung.

Appenzell A.-Rh. Als Datum auf den Eiern wird verschiedentlich
das Datum des Durchleuchtens angebracht, was als eine Tduschung zu
betrachten ist.

St. Gallen. In vielen Fillen entsprachen Trinkeier nicht dieser
Bezeichnung.

Vaud. 18 contraventions ont été relevées contre des négociants
pour vente sous le nom d’«Oeufs frais du pays» d’ceufs étrangers ou
trop vieux. :

Geneve. L’application des prescriptions concernant l'estampillage
des ceufs étrangers s’est heurtée & de grandes difficultés dans notre
canton. Nous avons appris, avec satisfaction, que la notion du trafic fron-
tiere est en passe d’étre mieux définie et mieux réglée.

X1l. Obst und andere Friichte, Gemiise, Schwimme (esshare Pilze),
Obst- und Gemiisekonserven.

Zirich, Kanton. 2 Proben gedorrte Friichte mussten wegen Ver-
dorbenheit beanstandet werden.
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Zirich, Stadt. 1 Spinatkonserve enthielt mehr als 100 mg Kupfer
pro kg, 2 getrocknete Speisepilze waren verdorben.

Bern: 5 Proben von Konserven waren bleihaltig.

Glarus. 2 Gemiisekonserven waren in rostigen Biichsen aufbewahrt
und verdorben.
Solothurn. 2 Obstkonserven waren verdorben.

Baselstadt. In einer Probe Spinat aus einem Beef, das sich in der
Nahe von mit arsenhaltigen Schiadlingsbekdmpfungsmitteln bespritzten
Obsthdumen befand, wurden 4,3 Milligramm Arsen in 1 Kilogramm Spinat
nachgewiesen.

Baselland. Frische und getrocknete Friichte waren oft in ver-
dorbenem Zustand im Verkehr.

St. Gallen. Gedorrtes Obst war in 2 Féllen verdorben. Bei einer
Sendung Tomatenkonserven waren Lackierung und zum Teil auch Zinn
in Losung gegangen, was den Inhalt geschmacklich ungiinstig beeinflusste.
Ein Posten Erbsenkonserven war nicht steril.

A argau. Aprikosen in Biichsen waren aus getrockneten Friichten
hergestellt. ;

Thurgau. 1 Gemiisekonserve enthielt zu viel Kupfer.

Tessin. Il a fallu détruire plusieurs lots de fruits frais pourris.

Valais. 10 kg de champignons avariés ont été exclus du commerce.
Un wagon de pommes de terre a été soumis au triage.

XIIl. Honig und Kunsthonig.

Ziirich, Kanton. 3 Proben Honig waren unrichtig deklariert.

Ziirich, Stadt. 3 auslindische Honige waren nicht geniigend be-
zeichnet, 3 Schweizerhonige waren mit auslindischem Honig vermischf,
1 Honig war stark iiberhitzt, ein anderer in Girung befindlich.

Bern. 8 Honige waren falsch deklariert, 1 war gewassert und 1
verdorben. '

Luzern. 1 als Waldhonig angebotener Honig entsprach nicht dieser
Bezeichnung.

Fribourg. Deux miels étrangers étaient vendus comme miels du
pays. |

Baselstadt. Ein Kunsthonig bestand aus Fett und Kunsthonig,
ein Bienenhonig aus Siebenbiirgen enthielt 22,700 Wasser.

St. Gallen. 1 Homigpulver wurde mit dem Reklamematerial kon-
fisziert. ‘ ;

Aargau. 2 Honige waren unrichtig deklariert, 1 war verdorben. |

Thurgau. 3 Honige hatten einen zu hohen Wassergehalt.

Tessin. Un produit désigné comme «Miele di Mele» a été contesté
a cause de cette désignation.
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Valais. Une contravention dressée pour défaut d’inscription, une
pour vente de miel souillé.

X1V. Zucker, kiinstliche Siisstoffe und Konditoreiwaren.

Fribourg. Deux sucres salis par des matiéres organiques noires
et de nombreux débris de sac ont été contestés.

Baselstadt. Als Butterplitzli bezeichnete Gebicke waren mit einer
butterhaltigen Margarine hergestellt worden. Eine Partie Zucker hatte
schimmligen Geruch angenommen. Fiir Konditoreiwaren wird immer mehr
das aus Zitronen oder Aepfeln (genauer Aepfeltrestern) gewonnene Pektin
verwendet. ' s

St. Gallen. Eine Probe Puderzucker war mit 2,200 Natrium-
bikarbonat verunreinigt. Ein Konfekt enthielt Methylenblau in fester Form.

Aargau. 1 Konditoreiware enthielt Traganth, eine andere war ver-
dorben. ‘

Thurgau. 2 Proben von Konditoreiwaren enthielten Margarine,
trotzdem laut Inseraten in der betreffenden Konditorei nur mit reiner
Butter gearbeitet werde.

Valais. 3 contestations d’articles de confiserie.

XV. Konfitiiren, Gelees, Fruchtsafte und Sirupe.

Zirich, Kanton. 2 Sirupe waren kiinstlich gefirbt, 2 unrichtig
deklariert.

Zirich, Stadt. 1 Kirschensaft enthielt zu viel Ameisensiure.
1 Himbeersirup war gestreckt, ein Ananassirup kiinstlich gefdrbt.

Bern. 2 Fruchtsidfte waren uonrichtig deklariert, 3 verdorben.

Glarus. 1 Fruchtsaft war stark zinkhaltig.

Zug. 2 nach Friichten benannte Sirupe erwiesen sich als mit
Essenzen hergestellte und kiinstlich gefirbte Produkte.

Fribourg. 8 sirops ont été reconnus de mauvais aloi; dans tous les
cas, il s’est agi de sirops colorés artificiellement.

Baselstadt. Zitronensaft, der mit Ameisensdure konserviert war,
musste auf das Priadikat «naturrein» verzichten.

Baselland. Verschiedene Konfitiirea und Fruchtsifte zeigten Schim-
melbildung. ;

St. Gallen. 3 Sirupe waren wegen kiinstlicher Farbung oder unrich-
tiger Bezeichnung oder Geschmacksfehler beanstandet worden.

Tessin. Beaucoup de sirops de fruits sont encore fabriqués, con-
trairement & la loi, avec du sirop de glucose au lieu de sucre.

Valais. 2 récipients de confiture avariée ont été exclus du com-
merce. Un stock de confiture légérement fermentée a dii subir une nou-
velle préparation avant la mise en vente. 6 contraventions constatées,
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pour vente de sirop-arome comme sirops naturels & la framboise et
au cassis.
Neuchdtel. Des sirops de framboises étaient allongés d’eau et
colorés artificiellement.
Genéve. Un grand nombre de sirops, présentés comme naturels,
étaient en réalité artificiels.

XVI. Trinkwasser, Eis und Mineralwasser.

Zirich, Kanton. Von 502 untersuchten Trinkwasserproben waren
128 = 25,60/ zu beanstanden. l

Bern. Von 334 Proben waren 90, weil durch Oberflichenwasser ver-
unreinigt, zu beanstanden.

Urkantone. Von 61 Wasserproben mussten 21 beanstandet werden.
Bei Privatbrunnen in abgelegenen Gehoften handelt es sich oft nicht um
Brunnen, sondern das Trink- und Gebrauchswasser wird dem nichst-
besten Graben entnommen, weil die Beschaffung von Quell- oder Grund-
wasser ein Ding der Unmoglichkeit ist.

Glarus. Von 30 Trinkwasserproben mussten 14 beanstandet werden.

Zug. Die Zahl der untersuchten Proben betrug 41, wovon 15 bean-
standet werden mussten.

Fribourg. 50 échantillons contestés.

Solothurn., Von 139 Trinkwasserproben mussten 35 beanstandet
werden.

Baselstadt. Von 460 Proben waren 119 verunreinigt.

Appenzell A.-Rh. Die Projekte fiir Wasserversorgungen werden
sehr oft nur inbezug auf Loschzwecke gepriift und werden nicht den
Sanititsbehorden vorgelegt.

St. Gallen. Von 479 Trinkwasserproben mussten 129 beanstandet
werden.

Graubiinden. Von 156 Trinkwasserproben mussten 43 beanstandet
werden. Von 63 Mineralwasserproben entsprachen 7 nicht den gesetz-
lichen Vorschriften inbezug auf die Bezeichnung und Zustand.

Aargau. Von 202 Trinkwasserproben waren 38 zu beanstanden.
5 Trinkwasserversorgungen werden periodisch untersucht.

Thurgau. Von 626 untersuchten Proben von Trinkwasser mussten
198 beanstandet werden, 56 waren durch fremde Zufliisse verunreinigt
und 142 durch gasbildende Bakterien infiziert. Die systematische Brunnen-
kontrolle kann nunmehr als abgeschlossen betrachtet werden.

Tessin. Le laboratoire est fortement mis & contribution par les
analyses d’eau potable, car il faut étudier successivement lapprovision-
nement en eau de toutes les communes.
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Vaud. Nombre d’échantillons analysés 200, dont reconnus de mauvais
aloi 39. Il g’agissait dans le plus grand nombre des cas d’eaux polluées
par des infiltrations de surface. Quelques échantillons ont été contestés
comme eaux trop fortement séléniteuses ou ayant plus de 500 mg
de résidu sec.

Valais. Une eau minérale était simplement trés gypseuse tandis
que l'autre provenait d’une nouvelle source thermale trouvée a Louéche-
les-Bains.

Neuchédtel. Nombre d’échantillons analysés 297, dont reconnus
de mauvais alol 83.

Genéve. Nous recevons des réclamations justifiées concernant le
trouble que présente, quelquefois, dans certaines régions, l'eau du
réseau de la Ville de Genéve. Cette pollution est due a la présence de
plancton que renferment les eaux de tous nos lacs; si elle est dés-
agréable 4 l'eeil, en revanche, elle est inoffensive.

XVII. Kiinstliche kohlensaure Wasser und Limonaden.

Zirich, Kanton. 6 kiinstliche kohlensaure Wasser und Limonaden
waren verdorben.

Bern. 2 Limonaden waren unrichtig deklariert, 3 waren triibe.

Luzern. 2 Limonaden waren triib.

Urkantone. Verschiedene Limonaden mussten wegen Triibung be-
anstandet werden. Limonadenpulver enthielten kiinstlichen Siisstoff oder
waren unrationell zusammengesetzt.

Zug. Bei 2 Limonadenpulvern fehlte die Sachbezeichnung.

St. Gallen. 4 Proben waren wegen unrichtiger Deklaration zu
beanstanden,

Graubiinden. 2 Limonaden waren verdorben, 1 unzuldssig be-
zeichnet.

Aargau. 3 Limonaden waren verunreinigt, 2 saccharinhaltig, 2
Brause-Limonadenpulver waren verdorben.

Vaud. Un chalet-restaurant de montagne utilisait ’eau de la citerne
reconnue contaminée pour la fabrication de sa limonade.

Valais. 9 contraventions pour limonades troubles, défaut d’inscrip-
tion ou fausses indications de la raison sociale, ;
Geneve. Plusieurs échantillons de boissons gazeuses, préparées
au moyen de mélanges de jus de fruits (pomme et citron) renfermaient

une dose d’acide sulfureux dépassant de beaucoup la teneur admissible.

XVIIL. Kiinstliche alkohol- und kohlensdurefreie Getranke.

Neuchatel. Deux échantillons étaient troubles et partiellement
fermentés.
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XIX. Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee, Kakao und Schokolade.

Zirich, Kanton. 1 Kaffee und 1 Kaffee-Ersatzmittel waren ver-
dorben. 2 Kakao waren unrichtig deklariert, 2 Kakao und 2 Schokoladen
waren verdorben.

Zirich, Stadt. 2 Kaffee-Zusatz mit Zucker waren ungeniigend be-
zeichnet.

Bern. 1 Kaffee enthielt zu viel Einlage, 1 Kaffee war geschmacklich
verdorben.

Glarus. 1 Kakao enthielt nur 12,500 Fett.

Baselstadt. 3 Kaffee waren havariert, 2 koffeinfreie Kaffee ent-
hielten zu wenig Extrakt. Eine «Eis-Schokolade» durfte wegen Gehalt
eines fremden Fettes nicht als Schokolade bezeichnet werden.

Schaffhausen. Die Produkte einer neuerstandenen Fabrik fiir
koffeinfreien Kaffee erwiesen sich stets als einwandfrei.

Valais. Une contestation de café torréfié contenant une trop
grande quantité de grains brilés, une autre, de paquets de café moulu
mis dans le commerce sans la dénomination spécifique.

Genéve. Une chicorée, annoncée comme «aliment pur», renfer-
mait une dose trop élevée de sable. Deux thés étaient annoncés par
écriteau «thé sans caféine». En réalité ils renfermaient 3,35 et 2,80
caféine. '

XX. Gewiirze und Kochsalz.

Zirich, Kanton. 7 Gewiirze waren unrichtig deklariert und 2
verdorben; 1 Kochsalz war unrichtig deklariert.

Zirich, Stadt. 5 Vanillinzucker enthielten zu wenig Vanillin und
kamen mit fehlenden Fabrikations- und Datumsangaben in den Verkehr.
1 Vanillinzucker enthielt zu wenig Vanillin und Stirkemehl. 1 Safran-
pulver enthielt zu viel Asche. Eine Gewiirzmischung kam ohne Angabe
der Einzelbestandteile in den Verkehr, ein «Gesundheitssenf» war un-
zulidssig deklariert. 10 als «Jodsalz» bezeichnete Kochsalze enthielten
kein Jod. Ein «Jodsalz» war nicht als solches bezeichnet.

Luzern. 1 Kiimmel war vollstindig geruchlos, 1 Gewiirznelken ent-
hielt sehr viele Nelkenstiele.

Urkantone. Vanillinzucker enthielten oft nur 0,6—1,89 Vanillin.
2 Proben Koriander wiesen iiber 200/ durch Kéfer ausgehohlte Friichte auf.

Glarus. Es wurden immer alte Bestinde von Gewiirzen aufgefunden.

Fribourg. Deux échantillons de sucre vanilliné avaient une trop
faible teneur en vanilline. :

Baselstadt. 7 Gewlirze waren unrichtig deklariert. Aus dem Aus-
land bezogene Geheimmischungen an Metzgereien mussten meistens be-
anstandet werden, weil sie entweder die Zusammensetzung nicht an-



L

gaben, oder aber Stoffe enthielten, welche Fleischwaren nicht zugesetzt
werden durften.

St. Gallen. 2 Gewlirze waren ungeniigend deklariert.

Graubiinden. 3 Gewiirze enthielten zu wenig aetherische Oele.

Aargau. 5 Gewiirze mussten- wegen krankheitsverhiitenden Hin-
weisen beanstandet werden. Ingwer, Majoran etec. wurden gegen Krebs,
Wassersucht etc. empfohlen. Der Gehalt an Jodkali schwankt von 1,8
bis 2,3 mg im kg und betrigt gewdhnlich nur die Hilfte desjenigen, die
ithm bel der Fabrikation zugesetzt wird.

Tessin. Des épices, spécialement du poivre étaient mal désignés.

Valais. 3 contestations pour mise en vente de paquets d’épices
portant des désignations insuffisantes.

Neuchéatel. Un jus d’ail employé par un charcutier était envahi
par des bactéries et compléetement altéré.

XXI. Wein, Siisswein, Schaumwein, Wermutwein
und alkoholfreier Wein.

Zirich, Kanton. Von 893 untersuchten Proben wurden 118 be-
anstandet und zwar 3 weil verfilscht, 8 wegen unrichtiger Deklaration,
7 weil zu stark geschwefelt, 11 wegen Essigstich, 87 weil sonst-
wie verdorben und 2 aus andern Griinden. :

Ziirich, Stadt. Von 879 untersuchten Proben waren 88 zu bean-
standen und zwar 30 wegen unrichtiger Deklaration, 11 wegen Essigstich,
33 weil sonstwie verdorben oder nachteilig verindert. 3 Malaga’s waren
wegen abnormaler Zusammensetzung, wegen unrichtiger Deklaration oder
aus andern Griinden zu beanstanden. 3 Wertmutweine entsprachen nicht
den Gehaltsanforderungen. Ein alkoholfreier Wein enthielt mehr als 0,5
Vol.-0% Alkohol. :

Bern. Von 635 Proben mussten 47 beanstandet werden. 20 waren
unrichtig deklariert, 19 essigstichiz oder sonstwie verdorben, 3 Weine
waren verfalscht.

Luzern. Beanstandet wurden wegen zu starker Schwefelung 3
Proben, als Verschnitte 6 Proben, wegen Hefegeschmack 1 Probe, wegen
Fassgeschmack 1 Probe, wegen Geschmackseinbusse infolge zu langer
Lagerung 6 Proben. Wegen Verdorbenheit 6 Proben.

Urkantone. Von 118 Proben waren 32 zu beanstanden und zwar
5 wegen unrichtiger Deklaration, 16 wegen Essigstich, 9 wegen Miss-
geschmack. 2 Weine waren iiberschwefelt.

Glarus. Von 99 Proben mussten 15 beanstandet werden. 3 waren
unrichtig deklariert, 2 stichig, 7 abgestanden, 1 krank und 1 gezuckert.
1 Markgrafler war als gezuckert zu deklarieren.

Zug. Von 19 Weinen mussten 6 beanstandet werden und zwar 3
wegen falscher Deklaration und 3 wegen Missgeschmack.



Fribourg. Nombre des échantillons analysés 159, dont reconnus
de mauvais aloi 23. 7 vins étaient falsifiés, 12 étaient mis dans le
commerce sous une fausse déclaration, 4 étaient trop soufré, piqué,
gaté ou avalent un golit anormal.

Solothurn. Von 124 untersuchten Proben mussten 9 beanstandet
werden und zwar 3 wegen Essigstich, 5 wegen Verdorbenhelt 1 Wein
war unrichtig deklariert.

Baselstadt. Von 530 Proben mussten 94 beanstandet werden. 12
Proben erwiesen sich als essigstichig, 12 waren verdorben, 14 zeigten
Geschmacksfehler, 17 waren unrichtig deklariert, 5 kiinstlich gefarbt,
5 iberhitzt und 27 zu stark geschwefelt. Eine bedeutende Mehrarbeit
erforderte die eingehende Kontrolle der aus dem Elsass und aus Deutsch-
land importierten Weine (153 Zollrapporte).

Schaffhausen. Von 219 untersuchten Proben mussten 26 bean-
standet werden. 9 Weine waren unrichtig deklariert, 13 stichig oder sonst-
wie verdorben, 1 verfilscht (gallisiert), 3 zu stark geschwefelt.

Appenzell I.-Rh. Es gibt immer wieder solche Wirte, welche inbe-
zug auf die Behandlung der Weine jede Fachkenntnisse vermissen lassen.

St. Gallen. Von 421 untersuchten Proben mussten 52 beanstandet
werden und zwar 10 wegen unrichtiger Deklaration, 10 wegen Krankheit,
2 waren verfilscht, wovon einer mit Obstwein, ein anderer mit 5090
Zuckerwasser versetzt war. 8 Weine waren stichig und 16 sonstwie ver-
dorben. Zu hohen Sulfat- oder Kupfergehalt zeigten 3 Weine. Ein Malaga
war ein Mistella, ein Astischaumwein stark hefetriib.

Graubiinden. Von 292 untersuchten Proben mussten 19 bean-
standet werden. 3 Weine waren nicht richtig deklariert, 13 essigstichig
und 3 sonstwie verdorben.

Aargau. Von 266 Weinproben warea 78 zu beanstanden. Die Bean-
standungen betrafen: unrichtige Deklaration 20, essigstichig 11, Miss-
geschmack 23, krank 18 und gallisiert 2. Die Beanstandungen wegen un-
richtiger Deklaration betrafen mit wenigen Ausnahmen fremde Weine.
Bei den Tiroler Weinen fiihrt die Degustation gelegentlich zu irrigen
Schliissen, indem diese Weine bei der Lagerung hédufig ihr charakte-
ristisches Bouquet verlieren.

Thurgau. Von 240 Weinproben waren 4 unrichtig deklariert, 4
Kunstweine, 5 verdorben und 3 den Anforderungen sonstwie nicht ent—
sprechend.

Tessin. De 604 vins analysés il a fallu en contester 77. Il est
parfois tres difficile de déceler les vins artificiels qui sont fabriqués la
plupart du temps avec beaucoup d’art.

Vaud. 59 échantillons de via non conforme aux prescriptions. 800
litres de vin artificiel ont été détruits, 1000 litres de vin blanc de Hongrie
et 400 litres de vin rouge de France étaient piqués ou impropre a la
consommation.



319

Valais. 50 échantillons ont été contestés. 6 falsifiés, 19 vins
mis dans la commerce sous une fausse demgnatwn 4 vins étaient piqués,
3 gatés, 2 platrés, 11 sucrés.

Neuchéatel. 61 échantillons etalent de mauvais aloi. Vins artificiels
20, faussement dénommés 7, trop soufrés 19, surplatré 1, altérés ou
piqués 4, trop sucrés a la cuve 10. Une trés grosse affaire de ving
coupés, gallisés et mouillés a nécessité le séquestre de quantitités con-
sidérables de vin en fiits et en bouteilles.

XXII. Obstwein, Obstschaumwein, alkoholfreier Obstwein
und Beerenobstwein.

Zirich, Kanton. Von 44 Proben waren 20 zu beanstanden und
zwar 17 wegen Essigstich, 1 wegen unrichtiger D‘eklaratlon und 1 weil
verdorben.

Zirich, Stadt. Von 172 Proben mussten 20 wegen Verdorbenheit
(Essigstich) beanstandet werden.

Bern, Kanton. Von 51 Proben waren 6 zu beanstanden und zwar
2 wegen Verfilschung, 4 aus andern Griinden.

Luzern, Kanton. 5 alkoholfreie Obstweine hatten einen zu hohen
Alkoholgehalt.

Urkantone. Von 24 Proben mussten 19 beanstandet werden und
zwar 11 wegen Essigstich, 4 wegen Zusatz von Benzoat ohne Deklaration
und 4 wegen Gehalt an Saccharin. Von den Obstweinen mussten besonders
die aus Birnen wegen Verdorbenheit beanstandet werden, ein Zeichen,
dass bel der Herstellung und Behandlung dieser Sifte die nétige Fach-
kenntnis noch vielfach fehlt. Mit dem Zusatz von Benzoat haben ver-
schiedene Mostereien keine guten Erfahrungen gemacht.

Appenzell A.-Rh. Viele nicht aus gut geleiteten Mostereien stam-
menden Obstweine musstea als verdorben oder geschmacklich abnormal
bezeichnet werden. Viele Wirte zeigen sich abgeneigt, in ihren Lokalen
Obstwein auszuschenken.

St. Gallen. Von 29 Probea mussten 9 beanstandet werden, davon
6 wegen Essigstich.

Thurgau. Von 130 Proben musstea nur 4, wovon 3 wegen Essig-
stich, beanstandet werden.

~ XXIII. Bier und alkoholfreies Bier.

Zirich, Kanton. Von 7 Proben waren 5 wegen Verdorbenheit zu
beanstanden.

Glarus. 9 Proben zeigten geringe Haltbarkeit und Missgeschmack.

Baselland. In einzelnen Fallen mussten triibe Flaschenbiere bean-
standet werden,
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Aargau. Von 7 Bierproben waren 4 triib.

Geneéve. Tous les échantillons prélevés ont accusé une teneur en
extrait primitif supérieure & 129/, bien que 'ordonnance fixe encore le
minimum & 100/.

XXIV. Spirituosen.

Zirich, Kanton. Von 221 untersuchten Proben mussten 80 bean-
standet werden und zwar 8 wegen Verdorbenheit und 9 aus andern
Griinden.

Ziriech, Stadt. Von 201 Proben mussten 48 beanstandet werden
und zwar 25 Kirschwasser wegen unrichtiger Deklaration, 3 wegen,
Aromatisierung mit Benzaldehyd. 2 Kirschwasser entsprachen nur ge-
wohnlichem Alkohol. Verschiedene als Cognac, Rum, Enzian und Mare
bezeichnete Branntweine entsprachen nicht dieser Bezeichnung. 2 Wein-
drusenbranntweine enthielten freie Schwefelsiure. 2 Obsttresterbrannt-
weine entsprachen nur Obstbranntweinen. 1 Eiercognac war mit Sprit her-
gestellt. 1 Weinbrand entspricht nur Weindestillat.

Bern, Kanton. Von 155 Proben waren 45 zu beanstanden. 34
waren unrichtig deklariert, 4 waren Kunstprodukte, 1 war kiinstlich ge-
farbt und 1 hatte einen zu hohen Extraktgehalt.

Luzern, Kanton. Von 80 Spirituosen wurden 21 als Verschnitte
beanstandet, 2 Beanstandungen betrafen mit Teerfarbstoff gefarbte Cherry-
Brandy. A

Urkantone. Von 115 Spirituosen mussten 59 beanstandet werden.
32 waren unrichtig deklariert, 7 zeigten Geruch nach verdorbener Maische,
5 hatten ein abnormales Aroma, 4 waren Kunstprodukte. 9 als Weinbrand
oder Cherry-Brandy bezeichnete Produkte waren kiinstlich gefarbt. 2
Eiercognac enthielten als Verdickungsmittel Stirkekleister.

Glarus. Von Tl Spirituosen mussten 19, alle wegen unrichtiger
Deklaration, beanstandet werden.

Zug. Von 30 Spirituosen waren 9 zu beanstanden und zwar wegen
Missgeschmack: 3 Kirschwasser; 1 Tresterschnaps und 1 Zwetschgen-

wasser und wegen abnormaler Zusammensetzung 3 Kirschwasser und
1 Wachholdergeist. ]

Fribourg. Nombre des échantillons analysés 66, dont reconnus
de mauvais aloi 24. 4 étaient des produits artificiels, 12 portaient de
fausses désignations, 2 avaient une composition anormale, 4 étaient trop
faibles en alcool.

Solothurn. Von 64 Proben mussten 31 beanstandet werden und
zwar 11 wegen zu geringem Alkoholgehalt, 8 wegen falscher Deklaration,
2 wegen abnormem Geschmack und Geruch, 2 wegen zu hohem Blausdure-
gehalt. 6 Beanstandungen betrafen Absinthnachahmungen.
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Baselstadt. Von 188 Proben mussten 84 beanstandet werden.

47 waren unrichtig deklariert, 20 von unrichtiger Zusammensetzung.

Verschiedene wiesen einen zu hohen Gehalt an Blausiure, Kupfer oder

Extrakt auf. Durch die Tatigkeit der parititischen Kommission ist eine
gewisse Stabilitit im Kirschhandel erreicht worden.

Schatthausen. Von 15 Spirituosen mussten 5 (unrichtig dekla-
rierte Kirschwasser) beanstandet werden.

St. Gallen. Von 23 Proben waren 7 zu beanstanden, davon 5 Kirsch-
wasser.

Graubiinden. Von 42 Proben waren 42 zu beanstanden und zwar
8 wegen unrichtiger Deklaration, 1 wegen Gehalt an Ferrocyankalium.

Aargau. Von 147 Proben entsprachen 59 nicht den Anforderungen.
3 Kirschwasser waren Kunstprodukte, 4 waren fehlerhaft, die iibrigen
unrichtig deklariert.

Thurgau. Von 19 Proben Spirituosen mussten 5 als unreell bean-
standet werden.

Vaud. 47 échantillons ont été reconnus de mauvais aloi. La pres-
que totalité des contraventions concerne des coupages. Nous men-
tionnons le séquestre et la destruction de 204 flacons de préparations
spéciales (extraits) servant a la fabrication d’eaux-de-vie artificielles.

~Valais. Analyses 75, contestations 33. 10 kirschs ont été reconnus
comme des coupages, 2 additionnés d’aldéhyde benzoique, reconnus arti-
ficiels, ont été exclus du commerce. Une eau-de-vie de fruits avait un
golit amer trés prononcé. Une eau-de-vie portant la désignation «Fin
bois» a été contestée: c¢’était un produit artificiel.

Neuchétel. 18 échantillons de mauvais aloi. 9 kirschs contestés
comme coupages, 2 kirschs artificiels, 1 eau-de-vie de prune artifi-
cielle, 1 gentiane coupage, 1 gentiane artificielle, 1 eau-de-vie trop
taible. -»

Geneve. 89 échantillons ont été contestés. Dans ce chiffre im-
pressionnant sont compris un grand nombre d’apéritifs, dont les carac-
teres n’étaient pas ceux des produits désigné par ’étiquette de la bouteille.
Certaing rhums, dits de «Jamaique» étaient additionnés de rhum d’autre
origine. '

XXV. Essig, Essigersatz, Essigsprit und Essigessenz.

Zirich, Kanton. 7 Beanstandungen wegen zu hohem Alkoholgehalt.

Ziirich, Stadt. 7 Essige enthielten weniger als 400 und 2 Proben
Essigessenz weniger als 8000 Essigsiure.

Bern. 3 Essige waren verdorben, 1 enthielt Schwermetalle.

Urkantone. 18 Proben wurden beanstandet. In den meisten Féllen
handelte es sich um unfertige Produkte.
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Glarus. Essige aus allen moglichen Ingredienzen (auch Bier, Most,
Limonade) kamen als «Weinessig» in den Verkehr.

Solothurn., 7 Essige mussten beanstandet werden. 2 enthielten
zu viel Asche, 3 zu wenig Extrakt und 2 waren unfertige Produkte.

Schaffhausen. 5 Beanstandungen wegen zu wenig Essigsiure oder
falscher Deklaration oder wegen Gehalt an Essigélchen.

Thurgau. 2 Proben von Essig enthielten Essigilchen in grisserer
Menge, 1 Probe war unrichtig deklariert.

XXVI. Farben fiir Lebensmittel.

Zirich, Kanton. 3 Probea waren ungeniigend deklariert.

Graubilinden. Ein als Darmgelb bezeichneter Farbstoff wurde, weil
unzulissig fir Fleischwaren, beanstandet.

XXVII. Konservierungsmittel fiir Lebensmittel.
Solothurn. Bei einem Konservierungsmittel fehlte die Angabe der
Zusammensetzung. :
Baselstadt. 9 Proben von Konservierungsmitteln, hauptsichlich
fir die Fleischbehandlung, mussten beanstandet werden.

Graubiinden. Es wurden 2 fiir Fleischwaren unzulidssige Konser-
vierungsmittel beanstandet.

Aargau. Ein «Frutta»-Einmachpulver erwies sich als Benzoesiure.
Ein Wasserglas enthielt viel Natronlauge und erwies sich als ungeeignet
fiir Eierkonservierung. Ein Fleischkonservierungsmittel «Servin» bestand
aus 99iger Ameisensiure.

XXVIII. Geschirre, Gefasse und Gerdte fiir Lebensmittel.

Ziirich, Kanton. 2 Proben Létzinn enthielten zu viel Blei.
Zirich, Stadt. 34 Proben von Ess- und Trinkgeschirren waren
mit bleihaltigen Glasuren und Dekorfarben versehen.

Bern. 11 Proben enthielten zu viel Blei, 2 waren zinkhaltig, 4
mussten aus andern Griinden beanstandet werden.

Luzern. In 15 Féllen wurden Geschirre mit bleihaltiger Glasur
beanstandet.

Solothurn. 5 Beanstandungen erfolgten wegen Bleigehalt in Ge-
schirren.

Baselstadt. 6 Dekorfarben waren bleihaltig.

St. Gallen. Ein sog. Putzschwamm bestand aus verzinktem Eisen.
2 Proben Létzinn enthielten zu viel Blei.
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Graubiinden. 2 Fille betrafen stark bleihaltige Verzinnung, 4
bleihaltige Glasuren, 1 bleihaltiges Zina zum Verzinnen und 1 Blei-
hahnen fiir Oelgefisse.

Thurgau. 1Partie Gummidichtungsringe fiir Limonadeflaschen waren
zu beanstanden.

Vaud. 103 échantillons ont été reconnus de mauvais aloi (présence
de plomb).

Neuchatel. 44 échantillons de poteries vernissées contenaient
des sels de plomb solubles dans l'acide acétique dilué.

XXIX. Umhiillungs- und Packmaterial fiir Lebensmittel.

Bern. Ein Benzoatpapier enthielt kein Benzoat.

XXXI. Kosmetische Mittel.

Ziirich, Kanton. 4 Proben enthielten unerlaubte Bestandteile.

Ziirich, Stadt. 2 Hauteremen enthielten Quecksilberverbindungen.

Bern. 1 Probe enthielt gechlorte Kohlenwassersteffe, 1 Haarfirbe-
mittel Paraphenylendiamin.

Luzern. 4 Tuben fiir Zahn- und Hautcremen erwiesen sich als
bleihaltig.

Zug. Ein Rasiermittel mit Strontiumsulfid war wegen seines stark
dtzenden Charakters zu beanstanden.

Fribourg. Un régénérateur pour cheveux contenait un sel de plomb.

Solothurn. 4 Proben wurden wegen Gehalt an gechlorten Kohlen-
wasserstoffen, 1 wurde wegen Gehalt an leichten Kohlenwasserstoffen
beanstandet.

Baselstadt. I kosmetisches Mittel gegen Sommersprossen war
quecksilberhaltig, 4 Haarbehandlungsmittel enthielten gechlorte Kohlen-
wasserstoffe.

Thurgau. Ein Haarfirbemittel enthielt Blei, ein Mittel gegen Som-
mersprossen Quecksilber.

Tessin. 6 échantillons de cosmétiques ont été eontestés.

Vaud. Un antiseptique était composé de tétrachlorure de car-
bone, un autre produit était composé d’hydrocarbures chlorés.

Neuchdtel. 12 échantillons de tubes pour cosmétique et stilli-
gouttes contenaient des doses massives de plomb.

Genéve. 22 échantillons de cosmétiques ont été contestées. Une
pate dentrifice contenait un dérivé organique de 'arsenie.



e B
XXXII. Spielwaren.
Zirich, Kanton. 1 Kautschuk war bleihaltig.

Zirich, Stadt. 1 Gummi-Kinderspielware war mit Bleichromat-
farbe bemalt.

Luzern. 6 Blechtrompeten bestanden aus Zinkblech.

Valais. Deux stocks de jouets dont les yeux étaient faits avec
des épingles de verre ont été contestés.

XXXIV. Diverse Gegenstande.
a) Waschmattel.

Zirich, Kanton. 1 Seife enthielt zu viel freies Alkali.
Bern. 2 Waschmittel enthielten zu viel freies Alkali.
Baselstadt. 3 Waschmittel enthielten zu viel freies Alkali.

Thurgau. In einem als Salmiak-Terpentin-Seifen-Mchl bezeichneten
Waschmittel konnte weder Salmiak noch Terpentin nachgewiesen werden.

b) Bodenbehandlungsprdaparate.

Ziirich, Kanton. 1 Priparat enthielt einen verbotenen Zusatz.

Zirich, Stadt. 1 Priparat mit einem Loésungsmittel mit zu niedri-
gem Flammpunkt musste beanstandet werden.

Bern. 2 Préparate enthielten gechlorte Kohlenwasserstoffe, ein
anderes ein Losungsmittel mit zu niedrigem Flammpunkt.

Baselstadt. 2 Proben waren nitrobenzolhaltig.

Geneéve. Un vernis pour cuir, .annoncé comme exempt d’aniline
sur I’étiquette, en renfermait unz forte dose.

Durchfiihrung des Absinthgesetzes.

Ziirich, Kanton. Die Anzahl der Uebertretungstille betrug 5.
Zirich, Stadt. 5 Proben erwiesen sich als Absinthimitationen.
Bern. In 4 Féllen wurde Verkauf von Absinthimitationen festgestellt.
Fribourg. Six rapports ont été dressés par la gendarmerie.
Solothurn. Es wurden 6 Fille von Uebertretungen festgestellt.

Baselland. In 38 Féllen wurden Absinthimitationen mit hohem
Gehalt an #therischen Oelen festgestellt.

Vaud. 3 contraventions sont signalées pour vente clandestine d’imi-
tations d’absinthe. Une «Poudre dentifrice» livrait, en suivant exacte-
ment le mode d’emploi, une véritable absinthe.

Valais. Nombre des cas de contravention 4.
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Neuchatel. 3 cas de contravention pour vente d’imitations d’ab-
sinthe.

Geneve. T cas de contravention, dont 3 pour vente d’absinthe
ou similaire, 3 pour fabrication, 1 pour transport.

_Durchfiihrung des Kunstweingesetzes.

Zirich, Kanton. Die Uebertretungen betrafen 3 gallisierte und
1 kiinstlich gefdrbten Wein.

Zirich, Stadt. 1 Obstwein war gewissert.

Bern. Es wurden 2 Uebertretungen, nimlich Wisserung und Ver-
schnitt mit Wein und Kunstwein festgestellt.

Solothurn. 7 Fille betrafen unvorschriftsmassige Lagerung von
Kunstwein. ;

Baselland. 3 Fille betrafen gallisierte oder mit Obstwein ver-
setzte Weine.

Appenzell.  A.-Rh. Wegen Herstellung und Verkauf von Kunst-
most-Substanzen erfolgten 3 Anzeigen. 1 Wirt brachte gallisierten Wein
in den Verkehr. 7

St. Gallen. 1 Beanstandung erfolgte wegen Gehalt von Obstwein
in Wein, eine weitere wegen Inverkehrbringen von gallisiertem Wein.

Thurgau. 4 als Naturwein deklarierte Weine mussten als Kunst-
weine beanstandet werden.

Vaud. Un producteur-vigneron vendait de la piquette.

Valais. 3 cas de vente de vin artificiel, une fabrication de piquette
sans autorisation.

Geneve. Un cas de vente de vin mouillé.

Biicherhesprechungen,

Newzeitliche Forschungsergebnisse in der Weinbehandlung und ihre Auswirkung
in der Prawxis. Bericht iiber die Titigkeit der Weinforschungsanstalt
fiir Mosel, Saar und Ruwer in Trier in den Jahren 1928 bis 1932.
Herausgegeben von den Geschiftsfiihrern Dr. Herberg, Dr. Kober T,
Dr. Petri, unter besonderer Mitwirkung von Dr. Kielhtfer. Druck und
Verlag der Paulinus-Druckerei G.m.b.H. Trier. 1932.

Das vorliegende Heft ist die zweite zusammenfassende Versffentlichung
der Weinforschungsanstalt fiir Mosel, Saar und Ruwer iiber Arbeiten aus dem
Gebiete der Weinbhehandlung. Der erste Bericht erschien im Sommer 1928.



	Aus den Berichten des Eidgenössischen Gesundheitsamtes und der kantonalen Aufsichtsbehörden, Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspektoren über die Ausführung des Lebensmittelgesetzes und der Gesetze betreffend das Absinth- und Kunstweinverbot im Jahre 1931

